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Ihr

Am Jahresschluss
Liebe Handwerkskolleginnen und -kollegen,

ein weltpolitisch und gesellschaftlich 
turbulentes Jahr 2015 neigt sich in die-
sen Tagen dem Ende zu und lässt mir auf-
grund der Ereignisse keine andere Mög-
lichkeit als kurz noch einmal Einiges 
Revue passieren zu lassen.

Allgegenwärtig sind die schlimmen Bil-
der des Terrors durch den sog. Islamischen 
Staat (IS). Es begann am Anfang des Jah-
res durch den Anschlag auf den französi-
schen Verlag „Charlie Hebdo“ und setzte 
sich fort in der unfassbaren Anschlagsse-
rie mitten in Europa in Paris am Freitag, 
den 13. November, bei der weit über 100 
unschuldige Menschen ihr Leben ließen. 
Darüber hinaus musste erstmalig in der 
Geschichte der Länderspiele der Deut-
schen Fußballnationalmannschaft das 
Freundschaftsspiel gegen die Niederlande 
in Hannover aufgrund einer konkreten 
terroristischen Gefahrenlage eineinhalb 
Stunden vor Spielbeginn abgesagt werden. 
Damit ist der Terror auch hier bei uns mit-
ten in Deutschland spürbar angekommen. 
Bundespräsident Joachim Gauck spricht 
in diesem Zusammenhang offen vor aller 
Welt von einer „neuen Art von Krieg“.

Vielleicht haben Sie diese traurigen 
Ereignisse am Fernsehen verfolgt und 
bemerkt, wie viele voller Angst besetzte 
Gesichter teilweise ohne konkreten Plan 
umherirrten und alleinig damit beschäf-
tigt waren, sich und andere in Sicherheit 
zu bringen. 

All dies, liebe Handwerkskolleginnen 
und -kollegen, all dies haben die meisten 
Flüchtlinge, die in diesem Jahr so zahl-
reich nach Deutschland, nach Nordrhein-
Westfalen und in unsere Region gekom-
men sind, live miterlebt und genau das ist 
der Grund für die Entscheidung, sich von 
seiner Heimat, seinem Zuhause zu verab-
schieden und auf eine bessere Zukunft zu 
hoffen.

Und an dieser Stelle möchte ich mei-
nen Dank aussprechen, dass das regionale 
Handwerk diese Hoffnungen versucht zu 
erfüllen. Viele von Ihnen haben sich eh-
renamtlich, so wie es der Handwerksorga-
nisation der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land auch immanent ist, engagiert 
und zum Beispiel beim Ankommen der 
Flüchtlinge geholfen oder sich um Sach-
spenden bemüht. Darüber hinaus sind 
viele dem frühen Aufruf der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land gefolgt und 
haben knapp 600 Stellen in Form von Ar-
beits- oder Ausbildungsverhältnissen so-
wie Praktika für Flüchtlinge angeboten. 
Damit ist ein klares, starkes und positives 
Signal seitens des Handwerks in Form der 
Aufnahme und Integration von Flüchtlin-
gen gesendet worden.

Daneben gab oder gibt es noch zwei 
weitere Themen, die das Jahr 2015 be-
stimmt haben. Dies sind zum einen der 
Mindestlohn und zum anderen der Ver-
kehr in der Region.

Das „Bürokratiemonster“ Mindestlohn 
zeigt sich am Anfang des Jahres am stärks-
ten in der Aufzeichnungspfl icht für Mit-
arbeiter mit einer Vergütung in Höhe von 
2.958,00 € brutto. Die Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles hat dann im Som-
mer diesen Jahres nach entsprechenden 
Druck, auch durch den Zentralverband 
des Deutschen Handwerks, die Grenze auf 
2.000,00 € brutto herabgesetzt, so dass an 
dieser Stelle eine kleine Entlastung zu spü-
ren ist. Gefordert werden muss zum Bei-
spiel jedoch weiterhin, dass nicht eine Ge-
neralhaftung eines Arbeitgebers auch für 
Subunternehmer greift. Insgesamt darf das 
Thema Mindestlohn nicht aus den Augen 
geraten und muss weiter präsent sein.

Das Thema „Verkehr“ bewegt, oder 
auch gerade nicht, uns als Handwerksbe-
triebe in der Region sehr stark. Tagtäglich 
verlieren wir sehr viel Geld allein durch 
Standzeiten im Stau, sei es auf der Auto-
bahn oder aber auch bei der Durchfahrt 
zum Beispiel von Bergisch Gladbach. 
Auch hier müssen wir weiter darauf hin-
arbeiten und klarmachen, dass schnellst-
möglich Lösungen mit Weitblick ange-
boten werden, damit ein auskömmliches 
wirtschaftliches Arbeiten möglich ist und 
die Kunden der Region zeitnah bedient 
werden können.

Müsste ich an dieser Stelle nun einen 
Schlussstrich in wirtschaftlicher Hinsicht 
ziehen, so muss ich für den Verlauf des Jah-
res 2015 festhalten, dass es sich insgesamt 
um ein gutes Wirtschaftsjahr gehandelt hat 
und die Aussichten für das Jahr 2016 trotz 
der angespannten politischen Lage im Mo-
ment ebenfalls positiv aussehen.

Dabei möchte ich es in diesem Jahr 
belassen und Ihnen, Ihren Familien so-
wie Ihren Mitarbeitern eine friedliche 
Vorweihnachtszeit und ein ruhiges sowie 
besinnliches Weihnachtsfest samt gutem 
Übergang in das neue Jahr 2016 wün-
schen.
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12 32
Der Begriff „Barrierefrei“ steht als 
Erkennungszeichen über vielen neuen 
Erkenntnissen und Grundlagen 
angewandter Technik, Architektur und 
Design. Und die Nachfrage zu Produk-
ten aus diesem Bereich steigt stetig.

Vom Christ-, Sauerkirsch- und Champagner-
stollen bis hin zum Butter-, Dinkel- und 
Urgetreidestollen haben die Innungsbäcker 
wieder ihre köstlichen Kreatio nen vom
Institut für Qualitätssicherung,
kurz IQ-Back, testen lassen.
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Zur Pfl ege der guten Nachbarschaft 
kamen auch dieses Jahr wieder die 
Kinder der AWO Kindertagesstätte 
ins Haus der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land, um im dortigen Foyer 
den Weihnachtsbaum zu schmücken. 

Einer der Gewinner des Spendenwettbe-
werbs „Vielfach Spenden statt Einfach 
Feiern“ ist die AWO Kindertagesstätte 
in Schildgen mit ihrem Niedrigseil-
garten. Die Klettereinrichtung erfreut 
sich seither größter Beliebtheit.
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Holzrahmenbau wächst in die Höhe
Immer mehr Menschen wünschen 

sich für die eigenen vier Wände gesun-
den Wohnraum, natürliche Materia-
lien und gute Wohnqualität. Holz ist 
dafür ein idealer Kandidat.

Mehrgeschossiger Holzbau ist 
im Kommen“, so Ralf Adler,
neuer Fachgruppenleiter für 

das Zimmererhandwerk in der Bauge-
werksinnung Bergisches Land und Mit-
glied der Vereinigung ZimmerMeis-
terHaus®. „Ich bin überzeugt, dass der 
Holzbau über mehrere Geschosse generell 
eine große Zukunft hat.“

Flott aufgebaut und flexibel geplant
Bei dem Holzrahmenbau können die vor-
produzierten Außenwände fertig an die 
Baustelle geliefert werden. Die Bauele-
mente enthalten bereits eine Installations-
ebene für Leitungssysteme, die zukünftig 
nötig sind. Die elementierte Holzsystem-
bauweise ermöglicht zukünftig veränder-
bare Räume und Raumnutzungen inner-
halb der jeweiligen Wohneinheiten. Die 
Innenwände können nach neuen Vor-
stellungen umgebaut werden. Die Statik 
ist dabei so konzipiert, dass aktuelle und 
zukünftige Lasten über Stahlträger und 
Stützen abgeleitet werden. Somit wird 
langfristig die größte Flexibilität ermög-
licht.

Das im Holzrahmenbau erstellte Ge-
bäude ist „diffusionsoffen“, das heißt, dass 

Bauteile zwar grundsätzlich luftdicht, aber 
nicht dampfdicht sind.

Mit den ausgefeilten Brandschutz-
Konzepten sind mehrgeschossige Holz-
bauten extrem sicher. Die wichtigsten 
Punkte sind dabei die Fluchtwege und 
Zugänge, denn die Bauweise selbst ist äu-
ßerst feuerresistent.

Weitsichtige Planung mit
viel Gestaltungspotential
So erstellt die engagierte ZimmerMeis-
terHaus-Manufaktur Hamacher in Ove-
rath bei Köln zurzeit ein fortschrittliches 
mehrgeschossiges Gebäude in Holzrah-
menbauweise. Die Experten sind eben-
falls Mitglied in der seit knapp 30 Jahren 

deutschlandweit aktiven Gruppe Zimmer-
MeisterHaus®.

Das entstehende Mehrfamilienhaus 
mit einer Netto-Geschossfl äche von insge-
samt 1.030 Quadratmetern und Wohnun-
gen zwischen 80 und 120 Quadratmetern 
wird barrierearm erstellt, d.h. es gibt einen 
Fahrstuhl und extra breite Innentüren für 
die Aufenthaltsräume.

„Wir schaffen neuen Wohnraum – mit 
dem Fokus auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten und generationengerechtes Wohnen“, 
sagt Projektleiter Dipl. Ing. (FH) Ulrich 
Hamacher, der sich als beteiligter Bau-
herr besonders auf diesen Aspekt konzent-
riert. „Aktuelle Zahlen und Untersuchun-
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gen haben gezeigt, dass in den 
kommenden Jahren der Bedarf 
an Barrierefreiheit sowie Unter-
stützung und Pfl ege stark stei-
gen wird“, betont er. „Wir ori-
entieren unsere Baukonzepte 
im Hinblick auf diese Zahlen 
neu.“

Das dreigeschossige Bau-
werk wird in KFW 70 Stan-
dard errichtet und besteht aus 
Holzelementen für Boden-, 
Wand und Decken. Markantes 
Merkmal des Gebäudes ist die 
hochwärmegedämmte Gebäu-
dehülle aus heimischen Höl-
zern wie Fichte und Tanne. Der 
Hauskern – das Treppenhaus 
– besteht aus brandschutztech-
nischen Gründen aus Stahlbe-
ton. Für die raumbildenden 
Bauteile haben die verantwort-
lichen Experten sehr effi ziente 
und ökologische Materialien 
wie Zellulose-Dämmung als 
Wärmeschutz verwendet. Die 
Dämmschicht kommt im Dach 
und in den Wänden zum Ein-
satz, in den Decken wird diese 
ergänzt durch Mineralfaserplat-
ten mit WLG 032. Die Decken 
selbst werden in Holz-Beton-
Verbundweise hergestellt, was 
einen besonders hohen Schall- 
und Brandschutz garantiert.

Das Gebäude erhält eine 
Putzfassade aus Silikonharz. 

Moderne Energiespar-Fenster 
mit 3-facher Wärmeschutzver-
glasung runden das Bild ab. 
Über die besondere Atmosphä-
re durch sichtbare Holz-De-
cken freuen sich die Bewohner. 
Die energetische Versorgung 
des Gebäudes erfolgt mittels 
wirtschaftlicher Nutzung der 
Erdwärme.

Das Gebäude kann mit 
durchschnittlich 33 kWh/m²a 
einen äußerst niedrigen Ener-
gieverbrauch erreichen. Dies ist 
auf den hohen Dämmstandard 
und den Einsatz der effi zienten 
Wärmerückgewinnung bei den 
Komfortlüftungen zurückzu-
führen. Das KfW-Effi zienzhaus 
70 hat einen Jahresprimärener-
gie-bedarf von nur 70 % eines 
vergleichbaren Neubaus nach 
EnEV. Energetisches Bauen 
wird von der KfW gefördert.

Wir klopfen auf Holz
„Mit Holz zu arbeiten ist oh-
nehin etwas Besonderes“, sagt 
Ulrich Hamacher. „Wenn wir 
hier für viele Menschen eine 
zukunftsfähige Wohnform 
schaffen können – und das mit 
einem so fl exiblen und langle-
bigen Baumaterial – sind wir 
am Puls der Zeit und auf die 
nachhaltige und energiesparen-
de Bauweise besonders stolz“, 
betont er. ◆
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Wohnen im Alter – barrierefreies Wohnen
Die Nachfrage zu Produkten aus 

diesem Bereich steigt stetig. Heute 
leben in Deutschland bereits 18 Milli-
onen Menschen, die älter als 60 Jah-
re sind. Älter werden ist also das Nor-
malste der Welt. 

Die meisten Senioren wünschen 
sich auch im Alter ein mobiles 
und selbstbestimmtes Leben in 

der eigenen Wohnung. Doch gerade die 
eigenen vier Wände bieten im Alter oft 
zahlreiche Hindernisse, die eine selbstän-
dige Versorgung erschweren oder gar un-
möglich machen.

Barrierefreies Wohnen vermeidet Aus-
grenzung und Isolation, fördert Unabhän-
gigkeit und damit das Selbstwertgefühl. 
Die Selbständigkeit erhalten und neue Be-
wegungsfreiheit schaffen, das macht das 
Konzept Barrierefreies Wohnen aus.

Deshalb bedarf es im Alltag einiger klei-
ner Hilfen mit oft großer Wirkung. Zum 

Beispiel können doppelseitige Handläufe 
im Flur, breitere Türen oder auch Fernbe-
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dienungen für Licht, Fernseher, 
Radio, Rollladen, Heizung etc. 
das Leben im Alltag erleichtern. 
Starke Einschränkungen fi ndet 
man auch im Badezimmer und 
WC. Hohe Duschwannen mit 
Rutschgefahr, hohe Badewan-
nen ohne Ein- und Ausstieg-
hilfen, fehlende Haltegriffe am 
Waschtisch bzw. an der Toilet-
te, falsch angebrachte Toilet-
tenpapierhalter usw. können 
die tägliche Hygiene zu einem 

gewagten Unternehmen wer-
den lassen. Die tägliche Ge-
fahr, im Bad einen Unfall zu 
erleiden kann gebannt werden. 
Zwischenzeitlich gibt es viele 
Hilfsmittel, die die Selbstän-
digkeit im Bad erleichtern und 
einen wichtigen Schritt zur Si-
cherheit darstellen.

Die Innungs-Fachbetriebe 
stehen Ihnen für Lösungsvor-
schläge und Angebote gerne 
zur Verfügung.

Betriebe, die Mitarbeiter be-
schäftigen, die über ein Zertifi -
kat der Deutschen Gesellschaft 
für Gerontotechnik verfügen, 
sind mit „Zertifi kat“ gekenn-
zeichnet. Für weitere Rückfra-
gen zum Leistungsspektrum 
setzen Sie sich bitte mit den Be-
trieben der jeweiligen Innung 
unmittelbar in Verbindung. ◆

FORUM 6/2015
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Die Investition in ein „Generationen-
bad“ hat jahrzehntelang Bestand

Wenn es ans Modernisieren im 
Haus geht, stellt das Bad eine Beson-
derheit dar. Denn seine wichtigsten 
Einrichtungsgegenstände wie Dusche 
oder Wanne lassen sich nur mit gro-
ßem Aufwand verändern. 

Einmal installiert, bleibt alles vie-
le Jahre lang unverändert an sei-
nem Platz. Wer sein Bad heute 

modernisiert, möchte es schließlich auch 
im Alter uneingeschränkt nutzen können. 
Dieses „Generationenbad“ sollte daher 
möglichst barrierefrei und funktional ge-
staltet sein – und dabei gut aussehen.

Lösungen auch für schmale Bäder
Die Baddesigner haben auf die steigen-
den Anforderungen der Eigentümer re-

agiert: Sanitäreinrichtung wird daher heu-
te zunehmend platzsparend konstruiert 
und möglichst übersichtlich angeordnet. 
Schma le leistungsfähige Heizkörper, un-

terfahrbare Waschtische sowie ebenerdige 
Duschen mit breit schwingender Glastür 
zählen zum neuen Ambiente. Formschöne 
und hochwertige Materialien bestimmen 
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dabei das Bild: So sind zum 
Beispiel extrafl ache Duschtas-
sen und bodengleiche Duschen 
im Trend. Der Wasserablauf ist 
in rutschfeste Fliesen eingelas-
sen. Die Dusche wird zum har-
monischen Bestandteil der ge-
samten Architektur. Neuartige 
Duschabtrennungen erweisen 
sich dabei als echte Platzspa-
rer: die Duschfl ügel aus Echt-
glas werden halbkreisförmig 
oder im rechten Winkel über 
Eck geschoben. Bei Nichtge-
brauch lassen sie sich fl ach an 
die Wand legen. Optimal für 
schmale, länglich geschnittene 
Bäder.

Verbesserte Funktionen 
mit Stil
Auch die Armaturen verbinden 
Funktion und Design im „Ge-
nerationenbad“ auf neue Weise: 
edel in der Gestaltung, benut-
zerfreundlich in der Handha-
bung – und oft sogar „intelli-
gent“. Verlängerte Bügelhebel 
am Mischer lassen sich auch im 
Sitzen gut bedienen. Eine aus-
ziehbare Schlauchbrause bringt 
den Wasserstrahl in jede Ecke 
des Waschbeckens. Ein inte-
grierter Thermostat oder eine 
Heißwassersperre an den Ar-
maturen schützen Kinder und 
ältere Menschen vor Verbrü-
hungen. An der Badewanne 
sind feste Haltegriffe ebenso 

empfehlenswert wie der sichere 
Handlauf an der Dusche. Ein 
Klappsitz ermöglicht das Brau-
sen bei Bedarf auch im Sitzen.

Mehr Bewegungsfläche
Für das „Generationenbad“ 
plant der Badprofi  mehr Frei-
raum für die Nutzer ein. Dabei 
bringt eine verbesserte Ergono-
mie der Einrichtung ein Op-
timum an Bewegungsfreiheit. 
Der SHK-Fachmann wird zu-
nächst die Vorwandinstallati-
on so auslegen, dass sie zu ge-
gebener Zeit das Gewicht von 
Griffen und Haltebügeln tra-
gen kann. Bei Bedarf lässt sich 
auch neben der Toilette ein 
starker Haltebügel anbringen, 
wie ihn zum Beispiel Stardesi-
gner Philippe Starck für „Dura-
vit“ entworfen hat. Vorsorglich 
sollten mehrere Leerrohre für 
Elektroinstallationen eingezo-
gen werden, zum Beispiel am 
Waschtisch. Dort kann später 
ein höhenverstellbares Modell 
nachgerüstet werden. Wenn 
nötig, lässt sich im Raum eine 
unterfahrbare Badewanne ein-
bauen. Damit kommen auch 
Menschen im Rollstuhl be-
quem an die Wanne heran und 
können diese leicht besteigen. 
Fazit: Wer sein Bad heute klug 
modernisiert, kann es auch 
übermorgen fl exibel und kom-
fortabel nutzen. ◆

FORUM 6/2015
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Was bedeutet „Barrierefrei
Bauen und Wohnen“

Der Begriff „Barrierefrei“ steht als 
Erkennungszeichen über vielen neuen 
Erkenntnissen und Grundlagen ange-
wandter Technik, Architektur und De-
sign. 

Grundsätzlich ist der Begriff als 
soziale Dimension zu verstehen, 
der den schwellenlosen und stu-

fenfreien Eingang eines Wohnumfeldes 
ebenso betrifft, wie die gedanklich akzep-
tierte Gleichstellung aller Menschen in je-
dem Alter, mit oder ohne Behinderungen 
oder besonderen Fähigkeiten.

Im Laufe eines Lebens können immer 
wieder Situationen eintreten, in denen 
Barrieren in der Wohnung zum Hinder-
nis werden. Nicht Alter und körperliche 

Einschränkungen gefährden dabei etwa 
die selbständige Lebensführung, vielmehr 
sind bestehende Wohnungsmängel häufi g 
die Ursache für „Heim- und Pfl egebedürf-

tigkeit“: Bedienungselemente wie Arma-
turen, Lichtschalter und dergleichen sind 
vielfach so angeordnet, dass sie für viele 
Menschen nicht oder nur mit Schwierig-
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keiten erreichbar sind. Weitere 
Hindernisse sind Stolperfallen, 
veraltete technische Installati-
onen, unzweckmäßige Möbel, 
bauliche Tücken oder einfach 
nur fehlende Haltegriffe.

Barrierefreiheit bedeutet in die-
sem Zusammenhang, ... 
» „dass alle Einrichtungen für 

alle Menschen – in jedem 
Alter und mit jeder Ein-
schränkung oder Behinde-
rung – ohne technische oder 
soziale Abgrenzung nutzbar 
sind.“

» dass jeder Mensch alle barri-
erefrei gestalteten Elemente 
seines Lebensraumes betre-
ten, befahren und selbstän-
dig, unabhängig und weit-
gehend ohne fremde Hilfe 
benutzen kann.“

Der Begriff „Barrierefrei“ 
ist fl exibel und dynamisch. Es 
ist gleichzeitig ein Konzept, 
das individuelle Wünsche und 
persönliche Anforderungen be-
rücksichtigt, ohne gleichzeitig 
neue Hindernisse aufzubauen.

Damit ist Barrierefreiheit 
weit mehr als nur der begriff-
liche Ersatz der diskriminie-
renden Adjektive „senioren-, 
alten- oder behindertenge-
recht“.

„Barrierefrei“ ist auch im-
mer vorsorglich, was so viel 
bedeutet, dass der normale Le-
bensablauf eines jeden Men-
schen berücksichtigt wird und 
eine Wohnung und das Wohn-
umfeld so gestaltet ist, dass 
man darin alt werden kann. ◆
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Widerrufsrecht bei Beauftragung des 
Handwerkers in der Wohnung des Kunden

Erinnern Sie sich noch …?

Vor etwas über einem Jahr traten 
neue gesetzliche Regelungen in 
Kraft, die für Verbraucher ein 

Widerrufsrecht bei Verträgen vorsehen, 
die außerhalb von Geschäftsräumen, also 
etwa vor Ort beim Kunden geschlossen 
werden. Nach dem ersten Wirbel um die 
Neuregelungen war es allerdings ruhig ge-
blieben.

Dass das Widerrufsrecht von Werkver-
trägen durchaus konkrete Formen anneh-
men kann und die Gerichte beschäftigt, 
zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Bad Se-
geberg vom 13.4.2015:

Sachverhalt: Am 20.5.2014 wandten 
sich die Kläger im Rahmen einer Ausstel-
lung an den beklagten Betrieb. Die Kläger 
beabsichtigten, die in ihrem Wohnhaus 
befi ndliche Treppe zu renovieren.

Am 19.6.2014 suchte ein Mitarbeiter 
der Beklagten die Kläger in ihrer Woh-
nung auf. Der Mitarbeiter der Beklagten 
erstellte nach Besichtigung der Treppe 
ein Angebot für die Durchführung einer 
Treppenrenovierung, das mit einem Be-
trag in Höhe von 4.275,07 € endete. Da 
den Klägern dieser Betrag zu hoch war, 
bot der Mitarbeiter der Beklagten eine 
Treppenrenovierung zu einem Preis in 
Höhe von 3.600,00 € an, sofern die Klä-
ger eine Anzahlung in Höhe von 150,00 € 
leisten. Die Kläger stimmten dem zu und 
leisteten die Anzahlung. Die Treppenre-
novierung sollte im Januar 2015 durch-
geführt werden. Für die Renovierung der 
Treppe sollten dabei individuell nach Maß 
hergestellte, nicht vorgefertigte Teile ver-
wendet werden.

Mit Schreiben vom 26.6.2014 erklär-
ten die Kläger die Kündigung des Vertra-
ges. In der Folgezeit ließen sich die Klä-

ger von der Verbraucherzentrale Hamburg 
beraten.

Mit Schreiben vom 12.8.2014 forder-
te die Verbraucherzentrale Hamburg im 
Namen der Kläger die Beklagte zur um-
gehenden Erstattung der von den Klägern 
geleisteten Anzahlung auf.

Die Beklagte machte gegenüber den 
Klägern Ansprüche aus dem Werkvertrag 
unter Berücksichtigung ersparter Aufwen-
dungen in Höhe von 1.804,65 € geltend.

Die Richter gaben den Kunden Recht 
und verurteilten den Betrieb zur Rück-
zahlung der geleisteten Anzahlung. Da es 
der Betrieb unterlassen hatte, den Kunden 
über das bestehende Widerrufsrecht zu in-
formieren, traf ihn zudem ein vorvertrag-
liches Aufklärungsverschulden. Danach 
hatte der Handwerker zusätzlich Scha-
densersatz für die Rechtsberatungskosten 
des Verbrauchers (hier in Inanspruchnah-
me der Rechtsberatung durch eine Ver-
braucherzentrale) zu leisten.

Das Gericht stellte zunächst fest, dass 
trotz der fehlenden Schriftform ein Ver-
trag über die Renovierung der Treppe 
zustande gekommen war. Entscheidend 
war, dass der Vertrag in der Wohnung des 
Klägers zustande gekommen war. Daran 
änderte auch nichts der Umstand, dass 
zunächst der Verbraucher auf den Unter-
nehmer zugegangen war.

Zudem stellte das Gericht klar, dass 
die Ausnahmeregelungen zum Widerrufs-
recht bei diesem Werkvertrag nicht grei-

fen. Der Betrieb konnte nicht nachweisen, 
dass es sich um eine dringende Reparatur 
oder Instandhaltungsmaßnahme handel-
te. Immerhin waren die Arbeiten erst ein 
halbes Jahr später geplant.

Zudem qualifi zierten die Richter den 
Vertrag als Werkvertrag. Bei der Lieferung 
von Waren, die speziell auf die Kundenbe-
dürfnisse zugeschnitten werden müssen, 
besteht mitunter kein Widerrufsrecht. 
Diese Ausnahme vom Widerrufsrecht gilt 
jedoch nur dann, wenn es sich um einen 
Kaufvertrag und nicht wie hier um einen 
Werkvertrag handelt.

Schließlich scheiterte der Widerruf 
auch nicht daran, dass der Kläger den Ver-
trag kündigte. Es sei ausreichend, wenn 
sich aus der Erklärung des Verbrauchers 
zweifelsfrei dessen Wille entnehmen lässt, 
sich vom Vertrag zu lösen. Den Begriff 
Widerruf muss er dabei nicht explizit ver-
wenden.

Fazit: Mit der Umsetzung der EU-Ver-
braucherrichtlinie in deutsches Recht hat 
sich einiges in der Werkvertragspraxis ge-
ändert. Kommt der Vertrag beim Kunden 
zustande, steht diesem ein gesetzliches 
Widerrufsrecht zu. Informiert der Hand-
werker seinen Kunden nicht über dieses 
Widerrufsrecht und die damit verbunde-
nen Folgen, kann der Widerruf noch bis 
zu einem Jahr später ausgeübt werden – 
selbst dann, wenn die Handwerksleistung 
bis dahin schon vollständig erbracht ist. 
Verträge sollten vor diesem Hintergrund 
nicht mehr per Handschlag beim Kun-
den vereinbart werden. Auf die gesetzli-
chen Ausnahmeregelungen vom Wider-
rufsrecht sollte man sich nicht verlassen, 
da diese in den seltensten Fällen greifen. 
Sollte der Vertrag dennoch vor Ort beim 
Kunden geschlossen werden, ist eine 
schriftliche Widerrufsbelehrung dringend 
geboten. ◆
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Verbauter „Skyline-Blick“

Bauträger zur Rücknahme einer
Eigentumswohnung verurteilt

Im Jahr 2008 schlossen die Kläger 
mit dem beklagten Bauträger einen 
Kaufvertrag über eine Eigentumswoh-
nung in Frankfurt am Main zum Preis 
von rund 326.000 Euro. Zu dieser Woh-
nung gab es einen Verkaufsprospekt, 
in dem ein „Skyline Blick“ zugesagt 
wurde. Die Übergabe der Wohnung  
fand im Jahr 2009 statt.

In der Zeit danach errichtete der Bau-
träger unterhalb des Wohnhauses und 
jenseits eines angrenzenden Parks ein 

weiteres dreigeschossiges Gebäude. Hier-
durch wurde die freie Sicht auf die Frank-
furter Skyline beschränkt, die von der im 
Erdgeschoss gelegenen Wohnung der Klä-
ger aus möglich war. Während das Pano-
rama von der Terrasse der Wohnung zuvor 
den Blick auf die Frankfurter Innenstadt 
mit den markantesten Bauten bot, blieb 
nach der Errichtung des gegenüberlie-
genden Gebäudes allein die Sicht auf die 
Europäische Zentralbank und den Mes-
seturm. Der dazwischen liegende Be-
reich mit Bankenviertel einschließlich des 
Commerzbank-Towers und der unteren 

Hälfte des Fernsehturms wird nunmehr 
verdeckt. Den verbauten Blick sowie ei-
nen mangelnden Schallschutz in der Woh-
nung nahmen die Kläger zum Anlass, vom 
Vertrag zurückzutreten und die Rückab-
wicklung zu verlangen.

Das zunächst angerufene Landgericht 
verurteilte den Bauträger nach Einholung 
eines Sachverständigengutachtens antragsge-
mäß, weil der Schallschutz in der Wohnung 
nicht durchgängig eingehalten sei. Die Fra-
ge, ob auch der verbaute Skyline-Blick zum 
Rücktritt berechtige, ließ es offen.

Die von dem Bauträger eingelegte Be-
rufung wies das Oberlandesgericht zurück 
und stellte zur Begründung anders als das 
Landgericht auf den verbauten Skyline-
Blick ab.

Unter Skyline sei dabei die Teilansicht 
oder das Panorama zu verstehen, das eine 
Stadt mit ihren höchsten Bauwerken und 
Strukturen vor dem Horizont abzeichne. 
Die sichtbehindernde Bebauung stelle 
eine nachvertragliche Pfl ichtverletzung des 

Bauträgers dar, die die Kläger zur Rück-
abwicklung des Kaufvertrages berechtige. 
Die Kläger hätten erwarten können, dass 
von den Wohn- und Außenbereichen der 
erworbenen Eigentumswohnung ein un-
verbauter Blick auf die Frankfurter Sky-
line möglich sei.

Dass dieser Blick als Beschaffenheit 
der Wohnung vereinbart gewesen sei, fol-
ge aus dem Verkaufsprospekt, in dem mit 
dem Begriff „Skyline“ prägend geworben 
worden sei. So fänden sich dort u. a. die 
Aussagen „(...) auf der Südterrasse über dem 
Park die Türme der Stadt fest im Blick (...)“ 
oder „Der Abend, die Stadt mit ihren Tür-
men glüht, die Nacht auf der Terrasse mit 
Freunden (…)“ sowie „(...) passende Bühne 
für den unverbaubaren Skyline-Blick (...)“. 
Der beklagte Bauträger könne sich auch 
nicht darauf berufen, dass er die Pfl icht-
verletzung nicht vertreten müsse, weil er 
selbst die sichtbehindernde Bebauung ge-
plant und ausgeführt habe. ◆

Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main, Urteil vom 12.11.2015 – 3 U 4/14 

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Keine Urlaubskürzung wegen Elternzeit
Nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses können Arbeitgeber den Er-
holungsurlaub eines Arbeitnehmers 
nicht mehr gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG 
wegen dessen Elternzeit kürzen.

Die Kürzungsbefugnis setzt vor-
aus, dass der Anspruch auf Er-
holungsurlaub noch besteht. 

Daran fehlt es, wenn das Arbeitsverhält-
nis beendet ist und der Arbeitnehmer An-

spruch auf Urlaubsabgeltung hat.

Der Sachverhalt: Die Klägerin war seit 
Frühjahr 2007 im Seniorenheim der Be-
klagten als Ergotherapeutin beschäftigt. 
Nach der Geburt ihres im Dezember 2010 
geborenen Sohnes befand sie sich ab Feb-
ruar 2011 in Elternzeit. 

Zum 15.5.2012 endete das Arbeitsver-
hältnis. Wenige Tage später verlangte die 

Klägerin von der Beklagten die Abgeltung 
ihrer Urlaubsansprüche aus den Jahren 
2010 bis 2012. Daraufhin erklärte die Be-
klagte, dass sie den Erholungsurlaub gem. 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG für jeden Monat 
der Elternzeit um ein Zwölftel kürze.

Die Gründe: Die Beklagte durfte den An-
spruch der Klägerin auf Erholungsurlaub 

weiter nächste Seite »»»
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nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr kürzen. Die Regelung in § 17 
Abs. 1 Satz 1 BEEG, wonach der Arbeit-
geber den Erholungsurlaub für jeden vol-
len Kalendermonat der Elternzeit um ein 
Zwölftel kürzen kann, setzt voraus, dass 
der Anspruch auf Erholungsurlaub noch 
besteht. Daran fehlt es, wenn das Arbeits-
verhältnis – wie hier – bereits beendet ist 
und der Arbeitnehmer daher einen An-

spruch auf Urlaubsabgeltung hat.

Die bisherige Rechtsprechung zur Kür-
zungsbefugnis des Arbeitgebers auch nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
ruhte auf der Surrogationstheorie, die der 
Senat inzwischen vollständig aufgegeben 
hat. Nach der neueren Rechtsprechung 
des Senats ist der Anspruch auf Urlaubs-
abgeltung nicht mehr Surrogat des Ur-

laubsanspruchs, sondern ein reiner Geld-
anspruch. Ist ein Abgeltungsanspruch 
entstanden, bildet er daher einen Teil des 
Vermögens des Arbeitnehmers und unter-
scheidet sich in rechtlicher Hinsicht nicht 
von anderen Zahlungsansprüchen des Ar-
beitnehmers gegen den Arbeitgeber. ◆

Bundesarbeitsgericht,
19.5.2015, 9 AZR 725/13

Bedenkenanmeldung: Haftet der Un-
ternehmer trotzdem für einen Mangel?

Der Auftragnehmer kann zwar 
durch eine rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Bedenkenanmeldung von ei-
ner Mängelhaftung frei werden.

Eine solche Enthaftung kommt al-
lerdings schon vom Ansatz her 
nicht in Betracht, wenn die Ursa-

che für den Mangel in einer handwerks-

widrigen Werksausführung des Auftrag-
nehmers selbst liegt.

Sachverhalt: Ein Auftraggeber (AG) lässt 

Motoraustausch nach Garantiezusage

Kein Zahlungsanspruch
gegen den Kunden

Kein Zahlungsanspruch der Kfz-
Werkstatt gegen den Kunden bei Vor-
nahme eines Motoraustauschs nach 
Garantiezusage des Herstellers an die 
Werkstatt

Das knapp zwei Jahre alte Fahr-
zeug des Beklagten, ein Trans-
porter, blieb aufgrund eines 

Motorschadens liegen und wurde in die 
Werkstatt der Klägerin verbracht. Nach 
Durchführung von Prüfarbeiten am Fahr-
zeug und Vorlage einiger Unterlagen 
durch den Beklagten als Kunden erteilte 
der Hersteller des Fahrzeugs auf Anfrage 
der Kfz-Werkstatt eine Garantiezusage. 
Die Klägerin nahm sodann nach Versen-
dung einer Auftragsbestätigung an den 
Beklagten den Motoraustausch vor. 

Knapp vier Monate nach der Durchfüh-
rung der Reparatur versagte der Hersteller 

die Garantieleistung mit der Begründung, 
die im Garantievertrag vereinbarten War-
tungsintervalle seien vom Beklagten nicht 
eingehalten worden. Etwaige Ansprüche 
gegen den Beklagten auf Erstattung der 
Kosten für den Austausch des Motors trat 
er an die Klägerin ab. Diese hat den Be-
klagten im vorliegenden Verfahren auf Be-
zahlung der Reparaturkosten für den Mo-
toraustausch in Anspruch genommen.

Das Oberlandesgericht hat unter teil-
weiser Abänderung des erstinstanzlichen 
Urteils des Landgerichts die Zahlungskla-
ge vollständig abgewiesen. Zur Begrün-
dung hat er ausgeführt, die vorbehaltlo-
se Garantiezusage des Herstellers sei die 
rechtliche Grundlage für die Reparaturar-
beiten gewesen. Etwaige Gründe für einen 
Wegfall dieser Zusage und einer damit 
einhergehenden Verpfl ichtung des Kun-
den, die Kosten für den Motoraustausch 

doch auszugleichen, könnten nur in dem 
Verhältnis zwischen Hersteller und Kunde 
geltend gemacht werden.

Gründe für einen solchen Wegfall 
der Garantiezusage bestünden aber auch 
nicht. Die dem Beklagten gegenüber ab-
gegebene Garantiezusage sei nämlich 
nicht ohne weiteres einseitig abänderbar 
durch die annähernd vier Monate nach 
der Reparatur mitgeteilte Auffassung des 
Herstellers, ein Garantiefall liege nicht 
vor. Dieser habe vorab die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Garantiezusa-
ge eigens geprüft und bejaht. Daher falle 
es in seinen Risikobereich, ob die für den 
Eintritt eines Garantiefalls im Vertrag vor-
gesehenen Bedingungen tatsächlich einge-
halten worden sind oder nicht. ◆

Oberlandesgericht Koblenz,
Urteil vom 15.6.2015 – 6 U 1487/14
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Internethandel mit Elektrofahrrädern

Unzulässigkeit eines Lockangebots
Das klagende Unternehmen und 

der Beklagte vertreiben über Online-
Shops unter anderem Elektrofahrrä-
der. Im Dezember 2014 bot der Be-
klagte Elektrofahrräder des Modells 
„Corratec E-Bow 45 Bosch 29 2014“ 
mit dem Hinweis an, dass „nur noch 
wenige Exemplare auf Lager“ sei-
en und die Lieferzeit ca. zwei bis vier 
Werktage betrage.

Mittels einer Drop-down-Liste 
konnte ein Kaufi nteressent 
die Rahmengröße des zu lie-

fernden Rades auswählen. Auf eine von 
der Klägerin veranlasste Kunden-Online-
Bestellung zu dem Modell mit einem be-
stimmten Rahmengröße teilte der Beklag-
te mit, das bestellte Rad nicht auf Lager zu 
haben, aber im Januar das 2015er Modell 
zu bekommen und fragte an, wie verfah-
ren werden solle. Die Klägerin hat darauf-
hin das Internetangebot des Beklagten als 

unzulässige Lockvogelwerbung angesehen 
und den Beklagten auf Unterlassung in 
Anspruch genommen.

Das Unterlassungsbegehren der Klä-
gerin war erfolgreich. Das Oberlandesge-
richt hat festgestellt, dass das Internetan-
gebot des Beklagten gegen das Verbot von 
Lockangeboten verstoße.

Einem Unternehmer, der bestimmte 
Waren oder Dienstleistungen in einem an-
gemessenen Zeitraum nicht in angemesse-
ner Menge zur Verfügung stellen könne, sei 
es untersagt, diese Waren oder Dienstleis-
tungen zu einem bestimmten Preis anzubie-
ten, ohne den Kunden auf seinen fehlenden 
Warenvorrat hinzuweisen. Das Verbot gelte 
auch für Produktpräsentationen im Inter-
net, mit denen ein Kunde zur Abgabe eines 
konkreten Angebots aufgefordert werden 
solle. Dieses Verbot habe der Beklagte mit 
dem infrage stehenden Internetangebot ver-

letzt. Das nachgefragte Elektrofahrrad habe 
er nicht vorrätig gehabt und auch nicht 
kurzfristig beschaffen können.

Mit dem Hinweis im Angebot darauf, 
dass „nur noch wenige Exemplare auf La-
ger“ sein, werde der Kunde nicht über ei-
nen fehlenden Warenvorrat aufgeklärt. 
Im Gegenteil, der Hinweis sei so zu ver-
stehen, dass der Anbieter tatsächlich noch 
über entsprechende Waren – wenn auch 
nur wenige – verfüge. Der Hinweis solle 
den Kunden vielmehr animieren, mit ei-
ner Kaufentscheidung nicht mehr allzu 
lange zu warten. Den Beklagten entlas-
te auch nicht, dass er dem Kunden das 
2015er Modell als Ersatz angeboten habe, 
da auch das ersatzweise angebotene Fahr-
rad innerhalb der angegebenen Lieferfrist 
nicht lieferbar gewesen sei. ◆

Oberlandesgericht Hamm,
Urteil vom 11.8.2015 – 4 U 69/15

in einem Verwaltungsgebäude einen Elas-
tomer-Bodenbelag von einem Auftragneh-
mer (AN) errichten. Der AN hat Beden-
ken gegen die Ausführung der Arbeiten, 
weil er Probleme bei der Höhenlage einer 
Spanplatte vermutet, die den Untergrund 
der Verlegung bilden soll. Hierauf weist er 
den AG schriftlich hin. Die Arbeiten wer-
den dennoch ausgeführt.

Der Bodenbelag weist in unregelmäßi-
gen Abständen, aber über die gesamte Flä-
che verteilt kleine pickelartige Erhebun-
gen auf. Der AG verlangt, dass der AN 
den Bodenbelag austauscht. Der AN lehnt 
dies ab. Der AG klagt daraufhin einen Vor-
schuss zur Behebung der Mängel ein.

Entscheidung: Mit Erfolg. Das Gericht 
holt ein Sachverständigengutachten ein, 
um die Ursache für die „Pickel“ im Bo-
denbelag feststellen zu lassen. Der Sach-
verständige kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Erhebungen durch Sandkörner verur-
sacht werden, die sich unter dem Boden-
belag befi nden. Sie seien entweder schon 
von Anfang an vorhanden gewesen, ohne 
dass der AN sie ausreichend gründlich 
entfernt habe, oder sie seien von Mitarbei-
tern des AN anlässlich der Verlegung des 
Bodens erst auf die Unterlage verbracht 
worden.

In beiden Fällen ist die Leistung des AN 

zur Überzeugung des Gerichts mangelhaft. 
Der AN müsse daher den Bodenbelag aus-
tauschen; eine andere Art, den Mangel zu 
beseitigen, sei nicht ersichtlich. Nachdem 
der AN eine Nachbesserung verweigert 
habe, könne der AG von ihm einen Vor-
schuss verlangen, um die Arbeiten durch 
einen Dritten ausführen zu lassen.

Von seiner Haftung ist der AN auch 
nicht durch seinen Bedenkenhinweis frei 
geworden. Denn der Mangel gehe eben 
nicht auf die Höhenlage der Spanplatte 
zurück, sondern auf die vom AN selbst 
eingebrachten oder die von ihm nicht ent-
fernten Sandkörner. Beides hätte zu einer 
ordnungsgemäßen Leistungserbringung 
gezählt. Gegen solche Fehler seiner eige-
nen Arbeiten könne der AN keine Beden-
ken anmelden und daher auch nicht von 
seiner Haftung befreit werden. ◆

OLG Schleswig,
Beschluss vom 6.12.2012
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Raucherpausen nicht
vergütungspflichtig

Arbeitnehmer, die ihren Arbeits-
platz zum Rauchen verlassen dürfen, 
ohne dass der Arbeitgeber genau von 
den Pausen weiß und diese vergütet, 
können nicht darauf vertrauen, dass 
das auch so bleibt.

Das hat das Landesarbeitsgericht 
Nürnberg in folgendem Fall 
entschieden: Geklagt hatte ein 

angestellter Raucher. Bereits seit vielen 
Jahren hatte sich im Betrieb der Beklag-
ten eingebürgert, dass die Beschäftigten 
zum Rauchen ihren Arbeitsplatz verlassen, 
ohne sich am Zeiterfassungsgerät ein- bzw. 
auszustempeln. Dementsprechend wurde 
auch für diese Raucherpausen kein Lohn-
abzug vorgenommen. Zum 1.1.2013 trat 
sodann eine neue Betriebsvereinbarung 
in Kraft, die aus Gründen des Nichtrau-
cherschutzes das Rauchen nur noch in 

ausgewiesenen Raucherzonen gestattete. 
Zudem sollten sich die rauchenden Mit-
arbeiter in den Zigarettenpausen am Zei-
terfassungsgerät jeweils ein- und ausstem-
peln. Für die erfasste Pausenzeit wurde 
kein Lohn mehr gezahlt. Der Mitarbeiter 
klagte auf Bezahlung der durch die Pausen 
entstandenen Fehlbeträge.

Nachdem bereits das Arbeitsgericht die 
Klage abgewiesen hatte, wies nun auch das 
Landesarbeitsgericht die Berufung zurück.

Das Landesarbeitsgericht war der Auf-
fassung, dass kein Anspruch aus betriebli-
cher Übung entstanden sei. Angesichts des 
Umfangs der Raucherpausen von 60 – 80 
Minuten täglich könne kein Mitarbeiter 
darauf vertrauen, dass hierfür weiterhin 
Entgelt geleistet wird. Gegen das Entste-
hen einer betrieblichen Übung spreche 

auch, dass es sich bei der Bezahlung der 
Raucherpausen nicht um materielle Zu-
wendungen handelte, die die wirtschaft-
liche Lage der Arbeitnehmer verbessern. 
Vielmehr erhielten die Raucher lediglich 
mehr freie Zeit. Bei der Gewährung frei-
er zusätzlicher Tage oder Stunden aus be-
sonderem Anlass sei für die Annahme einer 
betrieblichen Übung jedoch Zurückhal-
tung geboten. Ein Vertrauen der Raucher 
auf Beibehaltung der Bezahlung der Rau-
cherpausen könne auch deshalb nicht ent-
stehen, da dies offensichtlich zu einer Un-
gleichbehandlung mit den Nichtrauchern 
führte. Diese müssten für das gleiche Geld, 
nämlich die tarifgerechte Bezahlung, im 
Schnitt über 10 % mehr Arbeitsleistung 
erbringen als die Raucher. ◆

LAG Nürnberg, Urteil
vom 5.8.2015, Az. 2 Sa 132/15

Sprung aus Fenster aufgrund von Neckerei 
ist nicht gesetzlich unfallversichert

Das Landessozialgericht in Darm-
stadt hat entschieden, dass es nicht 
als Arbeitsunfall anzuerkennen ist, 
wenn sich ein Erwachsener durch ei-
nen Sprung aus dem Fenster dem Was-
serstrahl eines Gummispritztiers ent-
zieht.

Zum Sachverhalt: Ein 27-jähriger 
Mann befand sich im Rahmen 
einer berufl ichen Umschulungs-

maßnahme im 1. OG des Unterrichts-
gebäudes. Während einer nicht beauf-
sichtigten Unterrichtszeit versuchte eine 
Mitschülerin, ihn mit einem Gummi-
spritztier nass zu spritzen. Der Mann 
stand direkt an dem Fenster und versuch-
te, sich dem Wasserstrahl zu entziehen, in-

dem er über die Fensterbrüstung sprang. 
Hierdurch gelangte er auf ein vor dem 
Fenster befi ndlichen Welldach, durch wel-
ches er hindurchstürzte. Dabei verletzte 
er sich an Fuß und Wirbelsäule. Die Be-
rufsgenossenschaft lehnte eine Anerken-
nung als Arbeitsunfall ab. Der Mann sei 
im Rahmen einer Rangelei bzw. Necke-
rei aus dem Fenster gesprungen. Eine be-
triebsdienliche Tätigkeit liege nicht vor. 
Der verletzte Mann führte hingegen an, 
dass er sich an der Rangelei nicht betei-
ligt habe. Beim Ausweichen habe er sich 
so unglücklich bewegt, dass er aus dem 
Fenster gefallen sei.

Das Landessozialgericht hat die Ent-
scheidung der Berufsgenossenschaft bestä-

tigt. Nach Auffassung des Gerichtes liegt 
ein Arbeitsunfall nur dann vor, wenn die 
Verrichtung des Versicherten zur Zeit des 
Unfalls der versicherten Tätigkeit zuzu-
rechnen ist. Höchstpersönliche Verrich-
tungen seien hingegen in der Regel nicht 
gesetzlich unfallversichert. Hierzu gehör-
ten auch Neckereien und Spielereien, die 
grundsätzlich als ein den Interessen des 
Betriebes zuwiderlaufendes Verhalten an-
zusehen seien. Anders sei dies lediglich bei 
Schülern und pubertierenden Jugendli-
chen. Insoweit seien die Gefahren zu be-
rücksichtigen, die sich aus unzureichender 
Beaufsichtigung oder  aus dem typischen 
Gruppenverhalten innerhalb des organi-
satorischen Verantwortungsbereich der 
Schule ergeben würden. Der zum Unfall-
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Zugang einer Kündigung und Zugangs-
vereitlung durch den Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer darf die Entge-
gennahme einer Kündigung im Be-
trieb nicht grundlos ablehnen. Die 
Kündigung gilt als zugegangen, sofern 
der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat-
te, das Kündigungsschreiben in den ei-
genen Händen zu halten und mitzu-
nehmen.

Das hat das Bundesarbeitsgericht 
in folgendem Fall entschieden. 
Die Arbeitnehmerin war bei 

der Beklagten seit 2011 als Altenpfl ege-
rin beschäftigt. Am 22.10.2012 fand im 
Büro der Arbeitgeberin ein Gespräch mit 
der Arbeitnehmerin statt. In diesem Ge-
spräch wurde der Arbeitnehmerin mitge-
teilt, dass sie eine betriebsbedingte Kündi-
gung erhalten solle. Die Arbeitnehmerin 
gab an, damit nicht einverstanden zu 
sein. Der weitere Inhalt der Besprechung 
war zwischen den Parteien streitig. Inso-
weit hat die Arbeitgeberin vorgetragen, 
die schriftliche Kündigungserklärung der 
Arbeitnehmerin in diesem Gespräch hin-
gehalten zu haben. Die Arbeitnehmerin 
habe sich geweigert, diese entgegenzuneh-
men und habe das Büro verlassen, ohne 
das Kündigungsschreiben mitzunehmen. 
Am selben Tag noch hätten zwei Mitarbei-
ter der Arbeitgeberin die Arbeitnehmerin 
unter ihrer Wohnadresse aufgesucht. 
Die Mitarbeiter hätten ihr erklärt, einen 
Brief des Arbeitgebers übergeben zu wol-
len. Dies verweigerte die Arbeitnehmerin 
unter dem Hinweis darauf, dass sie kei-
ne Zeit habe. Daraufhin hätten die Mit-
arbeiter das Kündigungsschreiben in den 
Briefkasten der Klägerin eingeworfen. Die 
Arbeitnehmerin gab an, das Kündigungs-
schreiben am 24.10.2012 in ihrem Brief-
kasten vorgefunden zu haben. Die Arbeit-

nehmerin erhob sodann am 14.11.2012 
gegen die Kündigung Kündigungsschutz-
klage.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abge-
wiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr 
stattgegeben. Im Rahmen der Revision 
hat das Bundesarbeitsgericht das Urteil des 
Landesarbeitsgerichts aufgehoben und zur 
weiteren Verhandlung zurückverwiesen.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Revi-
sion insbesondere für erfolgreich erachtet, 
da nicht ausgeschlossen werden konnte, 
dass die Kündigungsschutzklage inner-
halb der maßgeblichen 3-Wochen-Frist 
beim Arbeitsgericht eingereicht worden 
ist. Maßgeblich für die Frage war der Zeit-
punkt des Zugangs der Kündigung. Eine 
schriftliche Kündigungserklärung als ver-
körperte Willenserklärung geht unter An-
wesenden zu, wenn sie durch Übergabe in 
den Herrschaftsbereich des Empfängers 
gelangt ist. Es kommt nicht darauf an, 
dass der Empfänger die Verfügungsgewalt 
über das Schriftstück dauerhaft erlangt. Es 
genügt die Aushändigung und die Über-
gabe, so dass er in der Lage ist, vom In-
halt der Erklärung Kenntnis zu nehmen. 
Verhindert dagegen der Empfänger durch 
sein eigenes Verhalten den Zugang der 
Willenserklärung, muss er sich so behan-
deln lassen, als sei ihm die Erklärung be-
reits zum Zeitpunkt des Übermittlungs-
versuches zugegangen. Vorliegend war 
es so, dass nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass die Kündigung im Rahmen 
des Gesprächs zwischen den Parteien tat-
sächlich zugegangen ist. Dann hätte sich 
die Arbeitnehmerin nicht mehr auf den 
erst späteren Zugang der Kündigung be-
rufen können. Ein Arbeitnehmer muss 

regelmäßig damit rechnen, dass ihm an-
lässlich einer im Betrieb stattfi ndenden 
Besprechung mit dem Arbeitgeber rechts-
erhebliche Erklärungen sein Arbeitsver-
hältnisses betreffend übermittelt werden. 
Der Betrieb ist typischerweise der Ort, 
an dem das Arbeitsverhältnis berührende 
Fragen besprochen und geregelt werden. 
Das Bundesarbeitsgericht ging davon aus, 
dass ein berechtigter Grund, die Annah-
me des Schriftstücks in dem Gespräch zu 
verweigern, nicht vorgelegen habe. Ein 
Arbeitgeber darf darauf vertrauen, einem 
Arbeitnehmer während einer Besprechung 
im Betrieb eine schriftliche Willenserklä-
rung in Bezug auf das Arbeitsverhältnis 
übermitteln zu können. Entscheidend sei 
bloß, dass der Arbeitnehmer die Möglich-
keit zur Kenntnisnahme hatte. Nutzt der 
Arbeitnehmer diese Möglichkeit nicht, ist 
das nicht das Problem des Arbeitgebers.

BAG, Versäumnisurteil vom
26.3.2015, Az. 2 AZR 483/14

Hinweis: Bei einer auszusprechenden ar-
beitgeberseitigen Kündigung ist der Zu-
gang der Kündigung beim Arbeitnehmer 
sicherzustellen. Aus diesem Grund ist dar-
auf zu achten, dass die Kündigung in aller 
Regel persönlich übergeben wird. Damit 
ist dem Arbeitnehmer die Möglichkeit ge-
schaffen, von dem Schreiben Kenntnis zu 
erhalten. Durch die Hinzuziehung eines 
anwesenden Zeugen und die Erstellung 
eines entsprechenden Protokolls kann der 
entsprechende Nachweis im Falle eines 
Gerichtsprozesses erbracht werden. Dann 
kommt es nicht darauf an, ob der Mitar-
beiter eine Quittierung der Kündigung 
verweigert oder die Kündigung als solches 
nicht entgegen nehmen möchte. ◆

zeitpunkt 27-jährige Schüler sei jedoch 
nicht anders zu beurteilen, als ein 27-jäh-
riger Beschäftigter in einem Großraum-
büro. Zudem sei keineswegs von einem 

Sturz, sondern vielmehr von einem geziel-
ten Sprung aus dem Fenster auszugehen. 
Dies ergebe sich aus dem Geschehensab-
lauf sowie den Angaben des Verletzten 

und dessen Mitschschülern. ◆

Quelle: Hessisches Landessozialgericht, 

Urteil vom 24.3.2015, L 3 U 47/13
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Auf einem Dach installierte Photo-
voltaikanlage stellt kein Bauwerk dar

1. Eine auf einem Dach installierte Photo-
voltaikanlage stellt kein Bauwerk dar, da 
es an der eigenen Verbindung zum Erd-
boden mangelt und sie keine wesentliche 
Bedeutung für Konstruktion, Bestand, 
Erhaltung oder Nutzbarkeit des Gebäudes 
hat. Mängel an der Anlage verjähren des-
halb (längstens) in drei Jahren.

2. Ein vom Auftraggeber gewünschter 
Eingriff in die Gebäudesubstanz, der zur 
Erbringung der Leistung erforderlich ist 
(hier: Bohren von Schraubenlöchern durch 
Wellplatten zur Montage einer Photovolta-
ikanlage), ist keine der 10-jährigen Verjäh-
rung unterliegende Eigentumsverletzung.

3. Auch wenn die Ausführung der Leistung 
in grober Weise den Regeln des Dachde-
cker-Handwerks widerspricht, kann dar-
aus nicht der Schluss gezogen werden, der 
Auftragnehmer habe die Mangelhaftigkeit 
seiner Arbeit erkannt.

OLG Schleswig, Beschluss vom 
26.8.2015 – 1 U 154/14

Der Auftraggeber (AG) hatte beim 
beklagten Auftragnehmer (AN) 
die Erneuerung der Dacheinde-

ckung seines Stallgebäudes und zugleich 
– nach Erneuerung der Dacheindeckung 
– die Lieferung und Installation einer Pho-
tovoltaikanlage beauftragt. Beide Aufträge 
erfolgten in getrennten Verträgen im Jahr 
2007. Die Abnahme der Photovoltaikan-
lage erfolgte am 3.6.2008. Erstmals am 
11.10.2012 rügte der AG Leckagen am 
Stalldach und leitete am 21.11.2012 ein 
selbständiges Beweisverfahren ein. In sei-
nem Gutachten stellt der Sachverständige 
fest, dass die Unterkon struktion fehlerhaft 
auf dem (neuen) Dach montiert worden 
war; die Stockschrauben waren teilweise in 
die Wellentäler der Zementwellfaserplat-
ten gesetzt worden und wiesen die Platten 
durch das Vorbohren Ausbrüche auf, die 
mit Dichtmasse abgedichtet worden waren. 

Nunmehr verlangte der AG im nachfolgen-
den Hauptsachverfahren Kostenvorschuss 
in Höhe der Mängelbeseitigungskosten. 
Der AN erhob die Einrede der Verjährung. 
Das Landgericht wies die Klage aufgrund 
eingetretener Verjährung sowie mangels Ei-
gentumsverletzung ab. Auf die Berufung 
des AG wies das OLG gemäß § 522 ZPO 
darauf hin, dass es beabsichtige, die Beru-
fung aus den zutreffenden Gründen der 
landgerichtlichen Entscheidung durch Be-
schluss zurückzuweisen.

Der AG hat keine Ansprüche!
Die auf dem Dach montierte Photovolta-
ikanlage stellt kein Bauwerk gemäß § 438
Abs. 1 Ziff. 2 a bzw. § 634a Abs. 1 Ziff. 2 
BGB dar, da es an einer eigenen Verbin-
dung zum Erdboden ermangelt und die 
Anlage keine wesentliche Bedeutung für 
Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder 
Nutzbarkeit des Gebäudes habe. Die Pho-
tovoltaikanlage diene allein dem Zweck, 
dem AG (Landwirt) eine zusätzliche Ein-
nahmequelle zu verschaffen. Dies liegt 
auf der Linie des BGH, der allerdings bis-
her nur den Fall des Erwerbs von Pho-
tovoltaikmodulen durch einen Landwirt 
bei Eigeninstallation zu beurteilen hat-
te. Mangels Bauwerk kam die fünfjähri-
ge Verjährungsfrist damit nicht zur An-

wendung, wobei das OLG offengelassen 
hat, ob die zweijährige Verjährungsfrist 
zur Anwendung kommt; im zu entschei-
denden Fall kam es hierauf nicht an. Auch 
Ansprüchen aus Eigentumsverletzung er-
teilten das OLG wie das Landgericht eine 
Absage. So stelle sich der Mangelunwert 
durch fehlerhafte Bohrungen in den Ze-
mentwellfaserplatten als stoffgleich mit 
der Eigentumsverletzung dar und beträ-
fe allein das durch die Mängelgewähr-
leistungsansprüche geschützte Interesse 
des Bestellers. Schließlich greife auch die 
regelmäßige Verjährung ab Kenntnis des 
Mangels über § 438 Abs. 3 bzw. § 634a 
Abs. 3 BGB nicht ein, weil der AN den 
Mangel nicht arglistig verschwiegen habe. 
Aus dem Umstand, dass in grober Weise 
gegen Regeln des Dachdeckerhandwerks 
verstoßen worden sei, könne nicht der 
Schluss gezogen werden, dass die Mitar-
beiter des AN die Mangelhaftigkeit ihrer 
Arbeiten erkannt hätten. Insoweit scheide 
eine typisierende Beurteilung aus; maß-
gebend seien die individuellen Umstän-
de des Einzelfalls. Ein Organisationsver-
schulden scheide insoweit ebenfalls aus, 
da der AN unwidersprochen vorgetragen 
hatte, die Arbeiten durch eigene, zuverläs-
sige und ausreichend geschulte Mitarbei-
ter ausgeführt zu haben. ◆
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Nicht vertraglich erwähnt

EnEV-Anforderungen gehören zur
Sollbeschaffenheit einer Werkleistung
Anforderungen der EnEV gehören 

auch ohne vertragliche Erwähnung 
zur Sollbeschaffenheit einer Werkleis-
tung.

Sachverhalt: Die klagenden Bauherren 
machen Schadensersatzansprüche gegen 
den Fenster-, Türen- und Rolladenbau-
er, den Heizungs-, Sanitär-, Elektro- und 
Lüftungsbauer sowie den Trockenbauer 
wegen diverser (zwischenzeitlich behobe-
ner) Undichtigkeiten ihres Neubaus nach 
den Ergebnissen mehrerer sogenannter 
Blower-Door-Tests geltend.

Die beklagten Bauunternehmen weh-
ren sich gegen die behauptete Mangelhaf-
tigkeit ihrer Werkleistungen. Allerdings 
hatten die Unternehmer vorgerichtlich 
bereits mit Nachbesserungsarbeiten be-
gonnen, ohne einen entsprechenden Vor-
behalt zu erklären.

Die klagenden Bauherren machen di-
verse Ersatzvornahmekosten sowie Man-
gelfolgeschäden (Mietausfälle etc.) gel-
tend.

Entscheidung: Mit Erfolg! Das OLG 
Düsseldorf sieht die beklagten Bauunter-
nehmen trotz der zwischenzeitlich erfolg-
ten Abnahmen als beweisbelastet für die 
Mangelfreiheit ihrer Werkleistungen an, 
da sie durch die vorbehaltlosen Nachbes-
serungsversuche die gerügten Mängel an 
ihren Arbeiten stillschweigend anerkannt 
hätten. Dies habe zu einer Umkehr der 
Beweislast geführt.

Den beklagten Bauunternehmen ist 
der ihnen deshalb obliegende Nachweis 
der Mangelfreiheit ihrer Werkleistungen 
nicht gelungen, da die Anforderungen der 
EnEV (in der laut Entscheidungsgründen 
seit 01.10.2007 geltenden Fassung) nicht 
eingehalten wurden.

Zur Begründung, dass die Vorgaben der 
EnEV auch ohne vertragliche Erwähnung 
ohne weiteres zur Sollbeschaffenheit gehö-
ren, bezieht sich das OLG Düsseldorf auf 
eine Entscheidung des OLG Brandenburg 
vom 2.10.2008 (Az.:12 U 92/08). Dort 
hatte das OLG Brandenburg die Vor-
schriften der EnEV jedoch fälschlich als 

Bestandteil der allgemein anerkannten Re-
geln der Technik angesehen, welche nach 
§ 13 Abs. 1 VOB/B im VOB/B-Bauver-
trag (und nach der Rechtsprechung gleicher-
maßen im BGB-Werkvertrag) als Mindest-
voraussetzungen stets einzuhalten sind.

Bedeutung der Entscheidung: Das Ur-
teil des OLG Düsseldorf ist im Ergebnis 
richtig. Allerdings gehören die gesetzli-
chen Vorschriften der EnEV nicht zu den 
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik, sondern zu den gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 
1 VOB/B einzuhaltenden gesetzlichen Be-
stimmungen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen und 
behördlichen Genehmigungen sind im 
VOB/B-Vertrag deshalb auch ohne geson-
derte vertragliche Erwähnung stets einzu-
halten. Dies hat der Bundesgerichtshof 
unter Berufung auf § 4 Nr. 2 Abs. 1 Satz 
2 VOB/B a.F. bereits im Jahre 1998 ent-
schieden (Az.: VII ZR 170/96). Gleiches 
muss im BGB-Werkvertrag gelten, da eine 

weiter nächste Seite »»»
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Erforderlichkeit von Mängel-
beseitigungsmaßnahmen und -kosten
Verlangt der Auftraggeber vom 

Auftragnehmer Schadensersatz we-
gen nicht beseitigter Mängel, besteht 
keine Vermutung, dass die von einem 
Drittunternehmer für die Mängelbe-
seitigung aufgewendeten Arbeiten 
ausschließlich der Mängelbeseitigung 
dienen. Vielmehr muss der Auftragge-
ber nachweisen, dass die Arbeiten aus-
schließlich der Mängelbeseitigung zu-
geordnet sind.

Zum Sachverhalt: Der Auftraggeber be-
auftragt den Auftragnehmer mit der Er-
richtung eines Supermarkts in Hanglage. 
Auf dem Dach des Supermarkts befi ndet 
sich ein Parkdeck. Bereits kurze Zeit nach 
Inbetriebnahme des Parkdecks zeigen sich 
Durchfeuchtungen im Supermarkt. Da-
bei ist zunächst nicht erkennbar, worauf 
die Durchfeuchtungen beruhen. Viel-
mehr zeigt sich die Mangelursache erst 
im Zuge eines schrittweisen Rückbaus des 
Parkdecks. Nachdem eine Frist zur Män-
gelbeseitigung fruchtlos abgelaufen ist, 
beauftragt der Arbeitgeber ein Drittun-
ternehmen daher nach Stundensätzen. 
Einheitspreise oder sogar ein Pauschal-
preis können nicht vereinbart werden, 
da die durchzuführenden Arbeiten nicht 
beschreibbar sind. Es zeigt sich, dass das 
Parkdeck vollständig neu hergestellt wer-
den muss. Nach der Sanierung verlangt 

der Auftraggeber die gesamten Kosten, die 
der Drittunternehmer gefordert hat, vom 
Auftragnehmer ersetzt. Dieser bestrei-
tet die Notwendigkeit der aufgewandten 
Kosten. Der Auftraggeber vertritt die An-
sicht, er dürfe sich darauf verlassen, dass 
der Drittunternehmer nur zur Mängelbe-
seitigung erforderliche Arbeiten erbracht 
hat. Daher müsse er zu den Mängelbesei-
tigungskosten nicht näher vortragen. Der 
BGH hat wie folgt entschieden:

Erforderlich sind nur diejenigen Auf-
wendungen, welche der Auftraggeber als 
vernünftiger und wirtschaftlich denkender 
Bauherr zum Zeitpunkt der Beauftragung 
des Dritten für angemessen halten durfte; 
außerdem muss es sich um eine vertretba-
re Maßnahme der Schadensbeseitigung 
handeln. (BGH, NZBau 2013, 430). Der 
Auftraggeber hat die Erforderlichkeit der 
Mängelbeseitigung und deren Kosten dar-
zulegen und ggf. zu beweisen, wobei an die 
Darlegung grundsätzlich keine zu hohen 
Anforderungen zu stellen sind. Der Auf-
tragnehmer muss in die Lage versetzt sein, 
die abgerechneten Arbeiten daraufhin zu 
überprüfen, ob sie zur Ersatzvornahme 
erforderlich waren. Insbesondere bei der 
Abrechnung von Stundenlohnarbeiten ist 
bei Bestreiten des Auftragnehmers detail-
lierter Vortrag des Auftraggebers erforder-
lich. Es besteht auch keine Vermutung, 

dass stets sämtliche vom Drittunterneh-
mer im Zuge einer Mängelbeseitigungs-
maßnahme durchzuführenden Arbeiten 
ausschließlich der Mängelbeseitigung die-
nen. Damit hat der BGH zwischen der 
Erforderlichkeit der Mängelbeseitigungs-
maßnahmen einerseits und der Erforder-
lichkeit der mit diesen Maßnahmen ver-
bundenen Aufwendungen andererseits 
unterschieden. Während der Auftraggeber 
darauf vertrauen darf, der Drittunterneh-
mer werde die Mängelbeseitigung zu an-
gemessenen Preisen durchführen, ist ein 
etwaiges Vertrauen darauf, der Drittunter-
nehmer werde nur der Mängelbeseitigung 
dienende Arbeiten durchführen, nicht ge-
schützt. Andernfalls wäre der Auftragge-
ber, dem in diesen Fällen regelmäßig Er-
stattungsansprüche gegen den von ihm 
beauftragten Drittunternehmer zustehen, 
auf Kosten des Auftragnehmers zu Un-
recht bereichert. Für die Praxis bedeutet 
das, dass die Sanierungsmaßnahmen im 
Vertrag mit demjenigen Unternehmen, 
welches die Selbstvornahme durchführt, 
konkret beschrieben werden müssen. Ins-
besondere bei lang andauernden Prozes-
sen lässt sich nach mehreren Jahren kaum 
noch nachweisen, welche Leistungen kon-
kret ausgeführt wurden. ◆

Quelle: BGH, Urteil
vom 25.6.2015 – VII ZR 220/14

nicht den gesetzlichen Vorschriften bzw. 
ggf. erforderlichen Genehmigungen ent-
sprechende Werkleistung schlechterdings 
nicht funktionstauglich ist.

Die praktisch weiter relevante Frage, 
welcher Zeitpunkt für die Einhaltung der 
gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen maßgeblich ist, dürfte ebenso wie 
bei den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (dort in § 13 Abs. 1 VOB/B aus-
drücklich geregelt) dahin zu beantworten 
sein, dass es auf den Zeitpunkt der Abnah-

me ankommt. Denn die Abnahme ist stets 
der maßgebliche Zeitpunkt für die Man-
gelfreiheit der Bauleistungen. Andererseits 
müssen bei einer auf Basis einer früheren 
Fassung der EnEV erteilten Baugenehmi-
gung auch nur die in der Baugenehmi-
gung in Bezug genommenen Vorgaben 
der früheren EnEV eingehalten werden.

Schließlich bringt das besprochene Ur-
teil nochmals zu Ausdruck, wie gefährlich 
Nachbesserungsarbeiten für den Auftrag-
nehmer sein können, wenn er eine Nach-

besserung ausführt, ohne die Nachbesse-
rung mit dem ausdrücklichen Vorbehalt 
„kulanterweise“ oder „ohne Präjudiz für 
die Sach- und Rechtslage“ zu verbinden. 
Eine solche vorbehaltlose Nachbesserung 
begründet über die Ansicht des OLG 
Düsseldorf hinaus ein Schuldanerkennt-
nis gemäß § 212 Abs. 1 Nr.1 BGB mit 
allen hiermit verbundenen Rechtsfolgen 
(Neubeginn der Verjährung etc.). ◆

OLG Düsseldorf, Urteil
vom 23.10.2015 – 22 U 57/15
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Sitzstreik im Chefbüro
Eine Angestellte weigerte sich, das 

Büro ihres Chefs zu verlassen, der es 
abgelehnt hatte, ihr Gehalt zu erhö-
hen. Sie beendete ihren Sitzstreik erst 
nach Stunden unter Polizeibegleitung. 
Dieses Verhalten rechtfertigt eine or-
dentliche Kündigung.

Das hat das Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein in folgen-
dem Fall entschieden: Die seit 

1992 beschäftigte verheiratete Angestellte 
war als Leiterin einer Abteilung mit 300 
Mitarbeitern tätig und in die höchste tarif-
liche Entgeltgruppe eingruppiert. Sie ver-
langte in einer Vielzahl von Gesprächen 
immer wieder eine Vergütung als außerta-
rifl ich bezahlte Angestellte. Nachdem der 
Niederlassungsleiter ein solches Gespräch 
erneut zurückgewiesen und sie zum Ver-
lassen des Raumes aufgefordert hatte, er-
klärte die Klägerin, sie gehe erst, wenn ihre 
Forderung erfüllt werde. Selbst der Hin-
weis auf das Hausrecht und eine gesetzte 
Frist zeigten keine Wirkung. Auch eine 

spätere Vermittlung durch Ehemann oder 
Betriebsrat schlug sie aus. Die Drohung 
mit der Polizei und einer Kündigung blie-
ben ebenfalls erfolglos. Erst knapp 3 Stun-
den nach Beginn des Sitzstreiks verließ die 
Klägerin unter Polizeibegleitung den Be-
trieb. Der beklagte Arbeitgeber kündigte 
fristlos, hilfsweise ordentlich, nachdem 
die Klägerin am nächsten Tag noch eine 
Email versandt hatte. In der Email ging sie 
auf ihre Verhaltensweise nicht ein, schrieb 
dafür u.a.: „Wer solche Vorgesetzte hat, 
benötigt keine Feinde mehr“.

Das Landesarbeitsgericht gab der ge-
gen die Kündigung eingereichten Kündi-
gungsschutzklage teilweise statt. Es sieht 
in dem Verhalten der Klägerin eine be-
sonders schwere Pfl ichtverletzung, die 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
allerdings „nur“ eine ordentliche statt ei-
ner fristlosen Kündigung seitens der Be-
klagten rechtfertige. Zwar sei die Klägerin 
seit 22 Jahren beanstandungsfrei beschäf-
tigt gewesen, doch habe die Beklagte nach 

Auffassung der Richter ausreichend dees-
kalierend gewirkt und immer wieder (er-
folglos) Konsequenzen angedroht.

Da sie als leitende Angestellte als Vor-
gesetzte eine Vorbildfunktion für ihre 
Mitarbeiter habe, wiege ihr Verhalten 
auch besonders schwer. Weiter habe sie in 
der Email an Mitarbeiter und Geschäfts-
partner den Sachverhalt bewusst lücken-
haft dargestellt und falsche Anschuldigun-
gen gegen ihren Vorgesetzten erhoben. 
Daher wäre eine Abmahnung durch den 
Arbeitgeber nicht ausreichend gewesen, 
um das nötige Vertrauen wieder herzu-
stellen. Zu ihren Gunsten seien aber alle 
Umstände des Einzelfalls abzuwägen, zu 
denen auch ihre 22 Jahre dauernde bean-
standungsfreie Tätigkeit im Unternehmen 
zählt. Daher erhielt das Landesarbeitsge-
richt lediglich eine ordentliche und keine 
fristlose Kündigung für gerechtfertigt. ◆

LAG Schleswig-Holstein,
Urteil vom 6.5.2015, Az. 3 Sa 354/14
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Leasing: Finanzierungslösung
für viele Branchen

Leasing ist eine Alternative zu klas-
sischen Finanzierungsformen wie Ei-
genkapital oder Kredit, die für Unter-
nehmer vieler Branchen interessant 
sein kann. Leasing wird oft für Autos 
in Anspruch genommen, dabei können 
aber auch zum Beispiel die Solaranla-
ge auf dem Firmendach, IT-Hardware 
oder das Röntgengerät für die Arzt-
praxis geleast werden.

Seit vielen Jahrzehnten nimmt der 
Anteil von Leasing an den gesamt-
wirtschaftlichen Investitionen daher 

zu. So realisierte die Leasing-Wirtschaft 
nach Angaben des Bundesverbands Deut-
scher Leasing-Unternehmen allein 2014 
in Deutschland Investitionen in Immo-
bilien, Maschinen, Fahrzeuge, IT-Equip-
ment und andere Wirtschaftsgüter in 
Höhe von 50,2 Milliarden Euro.

Beim Leasing wird ein vom Kunden 
benötigtes Objekt nicht direkt gekauft, 

sondern von einem Leasinggeber be-
schafft, fi nanziert und dem Kunden gegen 
Zahlung eines vereinbarten Entgelts zur 
Nutzung überlassen. Interessant ist Lea-
sing für Unternehmen, weil ohne Einsatz 
von Eigenkapital investiert werden kann. 
Ein Unternehmer schont so nicht nur sei-
ne Liquidität, er hat auch den Freiraum, 
sein Eigenkapital für andere unterneh-
merische Entscheidungen zu nutzen. Mit 
einem Leasing-Vertrag können oft auch 
diverse Zusatzleistungen, etwa Wartung 
und Reparatur beim PKW-Leasing oder 
Versicherungen abgeschlossen werden. 
Ein weiteres wichtiges Argument: Leasing 
ist bilanzneutral. Denn die Leasinggesell-
schaft bleibt Eigentümerin des Leasingob-
jekts. Die Leasingraten sind sofort als Auf-
wendungen absetzbar.

Die Bergischen Genossenschaftsban-
ken unterstützen regionale Unternehmen 
dabei, sich Investitionsfreiräume zu ver-
schaffen. Gemeinsam mit ihrer Verbund-

partnerin, der VR Leasing Gruppe, bietet 
sie passgenaue Finanzierungslösungen an 
– auch im Bereich Leasing. Ob für klei-
ne oder große Unternehmen, für Maschi-
nen, Fahrzeuge oder IT-Systeme: Für In-
vestitionen bis 200.000 Euro können die 
Volks- und Raiffeisenbanken ihren Un-
ternehmenskunden über die VR Leasing 
Gruppe sofort ein Angebot kalkulieren 
und oft noch im Beratungsgespräch die 
Finanzierungszusage geben. Auch Ener-
gie- und Umwelttechnik sowie Medi-
zintechnik sind beliebte Leasingobjekte. 
Benötigt wird lediglich ein konkretes In-
vestitionsangebot oder eine bereits erteilte 
Bestellung.

Lassen Sie sich beraten – weitere Infor-
mationen erhalten Sie bei Ihrem Bankbe-
rater oder unter www.vr-leasing-gruppe.de.

Der beklagte Verkäufer veräußerte 
im März 2013 einen Ford „Seven Plus“, 
Baujahr 1962, für 33.000 Euro an den 
klagenden Käufer.

Der Beklagte hatte das Fahrzeug 
über die Internetplattform „mo-
bile.de“ angeboten und dabei 

neben dem Baujahr 1962 „(mit H-Zu-
lassung)“ vermerkt sowie dem Käufer im 
Vorfeld per E-Mail mitgeteilt, dass der 
Wagen „selbstverständlich bereits eine 
H-Zulassung“ habe. In den unter Ge-
währleistungsausschluss abgeschlossenen 
schriftlichen Kaufvertrag hatten die Par-

teien eine H-Zulassungsbeschaffenheit 
des Fahrzeugs nicht aufgenommen. Tat-
sächlich war das im Zeitpunkt des Ver-
kaufs abgemeldete Fahrzeug zuvor bereits 
mit einem H-Kennzeichen zum Verkehr 
zugelassen gewesen.

Nach der Übergabe ließ der Kläger das 
Fahrzeug sachverständig begutachten. Die 
Begutachtung ergab, dass dem Fahrzeug 
früher zu Unrecht eine H-Zulassung zu-
erkannt worden sei, eine solche heute aber 
nicht mehr erteilt werden könne. Nach 
dem Gutachten waren beim Fahrzeug nur 
kleine Teile von Ford verbaut, Motor und 

Fertigungstechnik des Fahrzeugs wiesen 
einen deutlich besseren Stand auf, als er 
1962 üblich gewesen wäre. Der Kläger 
hat deswegen vom Beklagten die Rück-
abwicklung des Kaufvertrages begehrt. 
Dem ist der Beklagte mit der Begründung 
entgegengetreten, seine Angaben zur H-
Zulassung seien nur eine unverbindliche 
Fahrzeugbeschreibung gewesen.

Das Begehren des Klägers war erfolg-
reich. Nach Auffassung des Oberlandesge-
richts kann der Kläger den Kaufpreis – ab-
züglich 150 Euro Nutzwertentschädigung 
für gefahrene Kilometer – Zug um Zug 

Rechtswirkungen bei Verkauf eines 
Oldtimers mit „H-Zulassung“
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gegen die Rückgabe des Oldti-
mers verlangen.

Die Vorfelderklärungen des 
Beklagten zur H-Zulassung 
sind Gegenstand der vertragli-
chen Vereinbarung geworden. 
Auch bei einem privaten Ver-
kauf habe der Kläger die An-
gaben des Beklagten so verste-
hen dürfen, dass das Fahrzeug 
zu Recht eine H-Zulassung be-
sitze. Mit der Beschreibung im 
Internet und in seiner E-Mail 
habe der Beklagte den Ein-
druck erweckt, umfassendes 
technisches und fachliches Wis-
sen zu dem Fahrzeug zu haben. 
Dabei habe er mit seinen An-
gaben zur H-Zulassung beim 
Kläger die Vorstellung bewirkt, 
dass der Zustand des Fahrzeugs 
eine H-Zulassung rechtfertige 
und dass auch nicht das Risiko 
bestehe, diese später wieder zu 
verlieren, so dass das Fahrzeug 
mit deutlich höheren Steuern 
belegt werden könne. Der Be-
klagte habe gegenüber dem 

Kläger nicht klargestellt, dass 
er nur einen früheren Zustand 
des abgemeldeten Fahrzeugs 
beschreiben wolle, ohne eige-
ne gesicherte Erkenntnisse zur 
Frage der Zulassung zu haben. 
Der Umstand, dass die H-Zu-
lassung im schriftlichen Ver-
trag nicht mehr ausdrücklich 
erwähnt werde, reiche für eine 
Zurücknahme der Vorfelder-
klärungen nicht aus. Da eine zu 
Recht erteilte H-Zulassung als 
Beschaffenheit des Oldtimers 
vertraglich vereinbart gewesen 
sei, greife auch der im Kaufver-
trag geregelte Gewährleistungs-
ausschluss nicht ein.

Vom Kaufvertrag sei der 
Kläger zu Recht zurückgetre-
ten, weil sich der Oldtimer bei 
der Übergabe nicht in einem 
Zustand befunden habe, der 
die Erteilung einer H-Zulas-
sung gerechtfertigt habe. ◆

Oberlandesgericht Hamm,

Urteil vom 24.9.2015 – 28 U 144/14
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Ausbildungsaktivitäten der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land

An dieser Stelle möchten wir Ihnen 
gerne noch einmal einen kurzen Über-
blick über die vielfachen Tätigkeiten 
im Bereich der Ausbildung der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land ge-
ben.

So war diese am 28.10.2015 in der 
Gesamtschule in Marienheide beim 
Berufsinformationstag mit einem 

eigenen Informationsstand vertreten ne-
ben vielen weiteren Ausstellern, zum Bei-
spiel auch des Malerbetriebes Bondtke aus 
Marienheide. Assessor  Kirch informierte 
viele interessierte Schülerinnen und Schü-
ler über die verschiedenen Ausbildungs-
berufe im Handwerk. Die Veranstaltung 
fand mittlerweile zum fünften Mal statt 
und war wieder von Erfolg gekrönt.

Eine weitere Aktivität fand am 
5.11.2015 in der Aula des Schulzen trums 
Cyriax in Overath statt. Vor gut 150 
Schülerinnen und Schülern samt Eltern 
hielt Assessor Kirch im Rahmen eines In-
formationsabends einen Vortrag über die 
duale Ausbildung im Handwerk. Er stell-
te die unterschiedlichen Möglichkeiten im 
Handwerk samt weiterführenden Qualifi -
zierungen vor und ging dabei auch insbe-
sondere auf Arbeitsmarktchancen ein.

Am Samstag, den 14.11.2015 fand 
im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in 
Wiehl der Job-Info-Tag statt. Erstmals war 
dieser mit einer Berufsinformationsmes-
se versehen, so dass die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land mit einem eigenen 
Informationsstand vertreten war. Daneben 

hielt Assessor Kirch wiederum einen Vor-
trag über die Ausbildungsmöglichkeiten 
in Handwerk und konnte damit einige Ju-
gendliche erreichen. Da sich die Veranstal-
tung in diesem Format im Aufbau befi n-
det, wird die Kreishandwerkerschaft auch 
hier weiter Unterstützung leisten.

Im Berufskolleg Bergisch Gladbach 
fand am 16.11.2015 der „Bewerbertag“ 
statt. Im Zeitraum von 8.00 bis 12.00 Uhr 
hielt Assessor Kirch verschiedentliche Vor-
träge zum Thema Ausbildung und Beruf 
im Handwerk und stellte die unterschied-
lichen Ausbildungsmöglichkeiten dar. Die 
Berufsfachklassenschülerinnen und Schü-
ler waren sehr interessiert und einige wer-
den in naheliegender Zeit ein Praktikum in 
einem Handwerksbetrieb absolvieren. ◆

Elternabend der
Maler- und Lackiererinnung

Der diesjährige Elternabend der 
Maler- und Lackiererinnung zur Ein-
führung der Auszubildenden im 1. 
Lehrjahr war ein großer Erfolg. Mehr 
als 20 Eltern und Auszubildende nah-
men an dem diesjährigen Elternabend 
der Maler- und Lackiererinnung teil.

An diesem Abend wurden interes-
sierte Eltern und Auszubildende 
von dem stellvertretenden Ober-

meister Hensel und weiteren Vorstands-
mitgliedern über den Ablauf der Ausbil-
dung informiert.

Unter anderem stellen sich auch die 
Lehrlingswarte vor, die für viele Einsteiger 
in einen handwerklichen Beruf nicht be-
kannt sind. Daher lautete der Gliederungs-
punkt zu dem Thema zutreffenderweise: 
Der Lehrlingswart – das unbekannte Wesen.

Des Weiteren stellte Herr Börnert die 
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
(ÜBL) vor.

Mit diversen Fotos, die er in vergange-
nen ÜBLs aufgenommen hatte, konnte er 
bei den Zuhörern erste Eindrücke erwe-
cken, was die zukünftigen Maler in den 
ÜBLs in ihrer Ausbildung alles erlernen 
werden.

Im Anschluss wurde durch Herrn 
Blocksiepen der Ablauf der Prüfung vor-
gestellt sowohl in der Stufenausbildung als 
auch in der 3-jährigen Ausbildung.

Zum Schluss konnten die anwesenden 
Mitglieder des Vorstands den interessierten 
Jugendlichen und ihren Eltern noch Ein-
drücke vermitteln, welche Aufstiegsmög-
lichkeiten im Malerberuf möglich sind.

Darüber hinaus wurden sie vom stell-
vertretenden Obermeister Hensel bereits 
über die geplante Begabtenförderung sei-
tens der Innung informiert.

An diesem informativen Abend wa-
ren nicht nur die anwesenden Vorstands-
mitglieder in ihrem Element, um den 
Teilnehmern den Malerberuf in seinen 
Einzelheiten näher zu bringen, auch die 
Teilnehmer waren sehr interessiert, was 
sich durch viele Rückfragen und Wort-
meldungen zeigte.

Die Malerinnung freut sich daher, 
wenn sie im nächsten Jahr die neuen Aus-
zubildenden im 1. Lehrjahr und ihre El-
tern zu einem erneuten Elternabend be-
grüßen darf. ◆
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Freie Ausbildungsplätze
Auch in diesem Jahr möchten wir uns darum bemühen, 

dass alle Betriebe, die ausbildungsbereit sind, auch passen-
de Auszubildende finden.

Daher möchten wir Sie darum bitten, uns die Anzahl der frei-
en Ausbildungsplätze unter Benennung des Ausbildungsbe-

rufes in Ihrem Betrieb mitzuteilen. Diese Information können wir 

dann dazu benutzen, öffentlichkeitswirksam aber auch individuell 
auf die noch vorhandenen freien Ausbildungsplätze hinzuweisen.

Ihre Rückmeldung können Sie bequem per Fax (02202 
935930) erledigen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann können 
Sie sich gerne mit Herrn Assessor Kirch in Verbindung setzen 
(Tel. 0 22 02 / 93 59 - 33, E-Mail: kirch@handwerk-direkt.de).

Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land
Altenberger-Dom-Straße 200
51467 Bergisch Gladbach

✁

Rückantwort
Fix per Fax 0 22 02 / 93 59 – 30

Wir können dieses Jahr noch …... freie Ausbildungsplätze zur/zum:

…………………………….  anbieten.

Name

Anschrift

Unterschrift
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Öffentliche Stollenprüfung im
„Atrium“ der Leverkusener Luminaden

Vom Christ-, Sauerkirsch- und 
Champagnerstollen bis hin zum But-
ter-, Dinkel- und Urgetreidestollen ha-
ben die Innungsbäcker aus dem Bergi-
schen Land wieder ihre köstlichen 
Kreationen vom Institut für Qualitäts-
sicherung, kurz IQ-Back, testen lassen.

Dieses Mal fand die Prüfung, die 
auf freiwilliger Basis stattfi ndet, 
am 27.11.2015 in den Lumina-

den in Leverkusen an einem Aktionsstand 
im Atrium statt, wo sich die vielen ange-
lieferten Stollen der Bäcker auf einem lan-
gen Tisch aneinander reihten.

Pro Stück beträgt die Prüfungsgebühr 
zwar 15 Euro, doch das ist es den moti-
vierten Innungsbäckern wert. Sie wollen 
geprüfte Backqualität anbieten und wei-
tere Verbesserungen ihrer Waren gewähr-
leisten, anstatt die Verkaufsregale mit 
herkömmlichen Gebäcken zu bestücken. 
So setzen die Bäcker auch auf qualitativ 
hochwertige Zutaten, die sie verarbeiten.

Getestet wird insgesamt nach den Kri-
terien Geruch, Geschmack, Form und 

Aussehen, Oberfl äche, Lockerung, Struk-
tur und Elastizität. Die Stollen werden da-
bei zunächst von außen und dann von in-
nen genau unter die Lupe genommen und 
begutachtet, nachdem die feine Nase des 
Testers den wohligen Duft des Stollens 
beurteilt hat. Auch werden die Backwaren 
mit den Händen vorsichtig gedrückt, um 
die Festigkeit zu prüfen, bevor sie schließ-
lich den Geschmackstest bestehen müs-
sen. Vergibt der Prüfer anschließend die 
Bewertungen “gut” oder “sehr gut”, erhält 
die Bäckerei das begehrte IQ-Back-Siegel.

„Wir wollen uns zum einen vom Stan-
dard abheben“, so Dietmar Schmidt, 
Obermeister der Bäckerinnung Bergisches 
Land, „zum anderen können wir aber 
auch mit unseren eigenen Backstuben 
auf die verschiedenen Geschmäcker und 
Wünsche der Kundschaft eingehen und 
sie neben den traditionellen Wintergebä-
cken auch mit individuellen Kreationen 
verwöhnen.“ Insbesondere die Advents- 
und Weihnachtszeit, so der Bäckermeister, 
ist eine Zeit der Sinne. Und speziell hier 
bietet sich daher die Gelegenheit, etwas 
Besonderes zu backen und sich so von der 

Massenware zu unterscheiden.

Schon beim Anschneiden zeigt sich im 
Test die Vielfalt der Backwaren, die bei-
spielsweise mit Rosinen, Nüssen, Mohn 
oder Marzipan gefüllt sind. Neben neuen 
Kreationen, die aktuellen Trends folgen, 
werden den schmackhaften Stollen aber je 
nach Rezept auch klassische Zutaten wie 
Zitronat und Orangeat beigemischt. Das 
sind dann die traditionellen Weihnachts-
gebäcke, die besonders die ältere Genera-
tion kennt und liebt.

Von leicht bitter bis herrlich süß sind 
für den Gaumen also viele Geschmacks-
richtungen machbar. Und deshalb 
schmeckt‘s natürlich auch jedem. So nut-
zen die Bäcker nach der Prüfung auch ger-
ne die Gelegenheit, ihre getesteten Stollen 
Interessierten und Schaulustigen zur Ver-
kostung anzubieten.

Wer Innungs-Bäckereien aus der Regi-
on sucht, kann diese auf der Homepage 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land unter www.handwerk-direkt.de 
(Rubrik „Betriebe“) fi nden. ◆
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Weihnachtliche Stimmung in
der Kreishandwerkerschaft

Zur Pflege der guten Nachbar-
schaft kamen auch dieses Jahr wieder 
die Kinder der AWO Kindertagesstät-
te in Begleitung ihrer Erzieher, Frau 
Schönfeld und Herr Münch, ins Haus 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, um im dortigen Foyer pünktlich 
zum Tag der Öffnung des ersten Tür-
chens am Adventskalender den Weih-
nachtsbaum zu schmücken. 

Bewaffnet mit selbst gebastelten 
Sternen, Engeln und Lebkuchen-
fi guren, die in den drei Meter ho-

hen Baum gehängt wurden, dauerte es 
nicht lange und der Tannenbaum erstrahl-
te in herrlichem Glanz. Auch die Zweige 
im Baumwipfel blieben dabei nicht kahl. 
Die Kinder wurden entweder hochgeho-
ben, erklommen mit Hilfestellung eine 

Leiter oder ließen von der ersten Etage aus 
den Weihnachtsschmuck auf den Baum 
hinabgleiten. 

Nach einem am Ende fröhlich gesun-
genen Weihnachtslied posierten schließ-
lich alle voller Stolz vor ihrem vollbrach-
ten Werk fürs traditionelle Gruppenfoto.

Zur Belohnung gab es von Marcus 
Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, für 
jedes Kind als Dankeschön einen Weck-
mann sowie ein Kinderspiel und eine Mu-
sik-CD für die Gemeinschaft. 

Danke schön, liebe Kinder! ◆
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Innung für Metalltechnik

Lebendige Schwenkarme
dank Spendengeld

Im Schuljahr 2013/14 wurde in der 
Oberstufe der Höheren Berufsfach-
schule Metall am Berufskolleg Opla-
den in Leverkusen ein innovatives Pro-
jekt namens „Schwenkarm“ in Angriff 
genommen.

Die Schülerinnen und Schüler setz-
ten dabei ihre Idee in die Tat um, 
in der Schulwerkstatt eine auf-

wändige Schwenkarm-Konstruktion aus
Metall zu bauen. Um dieser Konstruktion 
schließlich auch Leben einzuhauchen und 
dem Schwenkarm eine sinnvolle Aufga-
be zu geben, fehlte am Ende lediglich das 
Geld für Elektro-Getriebemotoren.

Diese Anschaffung konnte jedoch auf-
grund der Teilnahme am großen Spen-
denwettbewerb, den die Elektroinnung, 
Kraftfahrzeuginnung, Innung für Metall-
technik und die Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik Bergisches Land 2013 
zu ihrem 100-jährigen Bestehen gemein-
sam ausgeschrieben hatten, realisiert wer-
den. Denn dort stellte sich die Schule mit 
dem Projekt vor und überzeugte insbeson-
dere die Innung für Metalltechnik. Dank 
des daraufhin ausgelobten vierten Platzes, 
der eine Spendensumme von 500 Euro 
bedeutete, konnte nicht nur in diesen 
Schwenkarm, sondern auch noch in fünf 
weitere Exemplare dieser Art ein Elektro-

Motor eingebaut werden.

Die Schwenkarme, die im letzten Ar-
beitsschritt schließlich noch programmiert 
wurden, können heute Spielzeugautos 
selbstständig auf eine Slotbahn heben. ◆

Niedrigseilgarten für Kita
dank Spendenwettbewerb

Am 21.10.2015 begrüßte die AWO 
Kindertagesstätte in Schildgen als di-
rekte Nachbarn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land.

Anlass der Einladung war es, ein-
mal Dankeschön zu sagen, denn 
im Jahr 2013 hatte die Kita, ne-

ben weiteren 122 Bewerbern, beim großen 
Spendenwettbewerb „Vielfach Spenden 
statt Einfach Feiern“ mitgemacht, den die 
Elektroinnung, Innung für Metalltechnik, 
Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik und Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land anlässlich ihres 100-jährigen Beste-
hens ausgeschrieben hatten.

Die Kita bewarb sich dabei mit der 
Projektidee „Vier Robinienpfosten für das 
Außengelände“, die die Anschaffung und 
Installation von vier Holzpfosten vorsah, 

um daran Seile zu spannen, so dass dar-
aus ein Niedrigseilgarten entsteht. Dieses 
Projektvorhaben kam sehr gut an und die 
Kindertagesstätte wurde mit einem der 
vier ersten Plätze prämiert, was ein Spen-
dengeld von der Kraftfahrzeuginnung 
Bergisches Land über 3.000 Euro bedeu-
tete.

Mittlerweile ist der Niedrigseilgarten, 
der aus mehreren künstlichen Hinder-

nissen besteht, die in sicherer Absprung-
höhe installiert werden können, schon 
eingeweiht worden. Die vielfach umbau-
bare Klettereinrichtung erfreut sich seither 
größter Beliebtheit. Die Kinder erschlie-
ßen hier ihre Umwelt über die eigenstän-
dige Bewegung, das experimentelle Tasten 
und Greifen, und es gibt wegen der vielen 
praktischen Übungen mit den Seilen vie-
le Möglichkeiten, dem Erforschungsdrang 
freien Lauf zu lassen. ◆
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Kinder erforschen die
Bedeutung des Wassers

Mit dem Umweltprojekt „Die Be-
deutung des Wassers“ bewarb sich die 
Johanniter-Kindertagesstätte in Berg-
neustadt im Jahr 2013 beim großen 
Spendenwettbewerb, den die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land an-
lässlich des 100-jährigen Jubiläums der 
Elektroinnung, Kraftfahrzeuginnung, 
Innung für Metalltechnik und der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land ausgeschrieben hatte.

Das Projektvorhaben hatte dabei 
die Zielsetzung, den Kindern 
zum einen die Bedeutung des 

Wassers für die Natur und dessen Kostbar-
keit im Hinblick auf das Umweltbewusst-
sein zu verdeutlichen und zum anderen 
den Kreislauf des Wassers zu veranschau-
lichen. Dieses Projekt gefi el insbesondere 
der Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik, die das Vorhaben nach der Prä-
mierung auf einen der vierten Plätze mit 

einer Spendensumme von 500 Euro un-
terstützte.

Von dem Geld kaufte die Einrichtung 
einen großen Teppich, wo sich die Grup-
pe versammelt und alle sitzend oder lie-
gend bequem Platz nehmen können. An 
diesem geschaffenen Ort der Begegnung 
sind die Kinder entspannter, konzentrie-
ren sich mehr aufs Zuhören und können 
so den Worten der Projektleiterin oder 
dem Projektleiter die volle Aufmerksam-
keit schenken.

Seither gab es schon viele Treffen auf 
dem Teppich, mit spannenden Erzählun-
gen über den Kreislauf des Wassers und 
seine große Bedeutung. Anschließend 
geht es mit den Kindern dann auf große 
Exkursionstour hinaus in die Natur, um 
das Element Wasser „hautnah“ erleben zu 
können. ◆

Der Kreislauf des Wassers aus Kindersicht

Neue Mitarbeiterin
in der Geschäftsstelle

Seit dem 1. Oktober unterstützt Frau 
Anne Diederichs unser Team in der 
Verwaltung der Abgasuntersuchung 

und beim Verkauf von Berichtsheften und 
Drucksachen.

Herzlich willkommen! ◆
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Betriebsjubiläen
75 Jahre
» Nierstenhöfer GmbH Bauunternehmung 20.12.2015

Reichshof, Baugewerksinnung

50 Jahre
» Thomas Lenort 4.1.2016

Lindlar, Bäckerinnung

25 Jahre
» W. Schwinderlauf, Inh. Martin Linek 10.12.2015 

Radevormwald, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Michael Zündorf 18.12.2015

Leverkusen, Maler- und Lackiererinnung
» Werner Sczendzina GmbH 14.1.2016

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Friedrich Schumacher 18.1.2016

Overath, Friseurinnung
» Ulrike Possoch 28.1.2016

Marienheide, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Walter Seinsche 14.12.2015 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung
» Harald Laudenberg 22.12.2015 55 Jahre

Obermeister der Dachdeckerinnung
» Stefan Hilgers 26.12.2015 50 Jahre

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Herbert Simon 31.12.2015 75 Jahre

Ehrenobermeister der Kraftfahrzeuginnung
» Wilfried Klein 8.1.2016 70 Jahre

Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
» Werner Müller 22.1.2016 80 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
» Holger Kleinjung 29.1.2016 50 Jahre

stellv. Obermeister der Fleischerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
30 Jahre
» Hans-Werner Dausel 15.10.2015

Malermeister Duske GmbH, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Ralf Bosbach 27.9.2015

Klaus Wasser GmbH, Rösrath
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Franz Kopf 30.10.2015
Mario und Lothar Neuhalfen, Overath
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe

Neue Innungsmitglieder
» Detlef Bothe

Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung
» Branislav Weissenberger

Bergneustadt, Elektroinnung
» Tobias Kosovac

Gummersbach, Bäckerinnung
» Elektro-Decker GmbH

Leverkusen, Elektroinnung
» Triflex GmbH & Co. KG

Minden, Gastmitglied Dachdeckerinnung
» Naim Malici

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» ZMS GmbH

Leichlingen, Tischlerinnung
» Imrijah Ameti

Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Helmut März 3.4.2008
Leverkusen, Innung für Metalltechnik

» Günter Reifenrath 28.4.2014
Waldbröl, Fleischerinnung

» Ulrich Delling 2.2.2015
Overath, Fleischerinnung

» Hermann Stefer 6.4.2015
Kürten, Fleischerinnung

» Hermann Josef Höffgen 8.4.2015
Bergisch Gladbach, Fleischerinnung

» Gerhard Reinzhagen 1.8.2015
Bergneustadt, Friseurinnung
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Goldener Meisterbrief für
Fleischermeister Ulrich Delling

Am 2.2.1965 legte Herr Ulrich 
Delling aus Overath die Meister-
prüfung im Fleischerhandwerk 

vor dem Meisterprüfungsausschuss der 
Handwerkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Delling anlässlich 
seines 75. Geburtstags am 20. September 
2015 nachträglich durch Herrn Ober-
meister Dieter Himperich der Goldene 
Meisterbrief überreicht.  Herrn Himpe-
rich war dies eine besondere Freude, da 
Herr Delling sein Lehrmeister gewesen ist.

Wir gratulieren herzlich! ◆

Landesehrenpreis für Lebensmittel 2015

Fleischerbetrieb Daum & Eickhorn
ausgezeichnet

Am 23.11.2015 erhielt der Fleischer-
betrieb Daum & Eickhorn GmbH & Co. 
KG aus Wermelskirchen die Auszeich-
nung „Landesehrenpreis 2015 für Le-
bensmittel“. 

Dieser Preis wird vom Ministeri-
um für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft sowie Natur- 

und Verbraucherschutz an Unternehmen 
verliehen, die sich in Nordrhein-Westfa-
len im Lebensmittelbereich engagieren.

Neben den DLG-Bewertungskriterien, 
wie Geschmack und hervorragende Qua-
lität der einzelnen Produkte, zählt auch, 
ob die Betriebe in die Zukunft orientiert 
sind, sich für den Nachwuchs engagieren, 
Ausbildungsplätze zur Verfügung stel-
len, eine tarifgerechte Bezahlung bieten, 

verantwortungsvoll mit der Umwelt um-
gehen oder sich durch Nachhaltigkeits-
konzepte auszeichnen. Grundlage für die 
Verleihung des Landesehrenpreises für Le-
bensmittel NRW waren dazu die diesjäh-
rigen DLG-Auszeichnungen in Gold von 

der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft.

„Unsere Lebensmittelwirtschaft“, so 
Johannes Remmel, Landwirtschafts- und 
Verbraucherschutzminister, bei der Preis-
verleihung, „präsentiert sich zukunftsori-
entiert und qualitätsbewusst.“ Das bestäti-
ge sich auch durch die 93 Preisträger, die 
den Landesehrenpreis für Lebensmittel des 
Landes Nordrhein-Westfalen erhielten.

Der Preis bietet den Unternehmen die 
Möglichkeit, die Landesehrenpreis-Me-
daille zwei Jahre lang für die eigene Kom-
munikation und Produktauszeichnung 
werblich zu nutzen. Damit haben diese 
Betriebe eine weitere Möglichkeit, die mit 
der Medaille verbundenen Kriterien her-
vorzuheben. ◆
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11.1.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeuginnung

11.1.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

14.1.2016, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Bäckerinnung

andwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrich

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Erste-Hilfe-Kurse
jeweils von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

in der Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
18.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
20.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
22.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
15.2.2016: Erste-Hilfe-Kurs
7.3.2016: Erste-Hilfe-Kurs
11.3.2016: Erste-Hilfe-Kurs
11.4.2016: Erste-Hilfe-Kurs
9.5.2016: Erste-Hilfe-Kurs

Erste-Hilfe-Kurse
jeweils von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

im Bergischen Energiekompetenzzentrum, Lindlar
18.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
20.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
29.1.2016: Erste-Hilfe-Kurs
22.2.2016: Erste-Hilfe-Kurs
14.3.2016: Erste-Hilfe-Kurs
30.5.2016: Erste-Hilfe-Kurs

Brandschutzhelferschulungen
4.4.2016, 9.00 – 13.00 Uhr

Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
4.4.2016, 14.00 – 18.00 Uhr

Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200

18.4.2016, 9.00 –13.00 Uhr
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

18.4.2016, 14.00 – 18.00 Uhr
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar






